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Tagesordnungspunkt 1  
 
Besetzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Dachau 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Frau Steffi WEINHOLD wird von ihrem Amt als beratendes Mitglied sowie Herr 

Ingolf BAUMGARTNER als stellvertretendes beratendes Mitglied des Jugend-
hilfeausschusses entbunden. Für ihre Arbeit werden ihnen Dank und Aner-
kennung des Kreistags ausgesprochen. 

 
2. Herr Martin FRIEDRICH wird gem. Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 AGSG als beratendes 

Mitglied sowie Frau Dupinder MOHAN als stellvertretendes beratendes Mit-
glied in den Jugendhilfeausschuss bestellt. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 65 
Ja-Stimmen: 65 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 2  
 
Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund (MVV) GmbH; 
Verlängerung der Allgemeinverfügung zur Weiterführung des Deutschlandti-
ckets ab dem 01.01.2024 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Herr Landrat Stefan Löwl wird für den Landkreis Dachau unter der grundsätz-

lichen Bedingung, dass das Deutschlandticket vom 01.01.2024 bis einschließ-
lich 30.04.2024 kostenneutral für den Kreishaushalt eingeführt wird, ermäch-
tigt, eine entsprechende Allgemeine Vorschrift zur Verlängerung des Tarifan-
gebots erlassen. 
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Nr. 13/851-6/2-3 
 
 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

 des Landkreises Dachau  
über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Er-

mäßigungsticket als Höchsttarif bis zum 30. April 2024 
 
 

Hintergrund 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich einge-
führte Deutschlandticket als digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzu-
führen. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit 
einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen 
Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studie-
rende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat 
Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein attraktives tarifliches Angebot geschaf-
fen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandti-
cket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bay-
ern getragen. 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkun-
gen des Deutschlandtickets einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis 
zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder 
allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zu-
ständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung 
hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis Dachau eine allgemeine Vorschrift 
im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer 
Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises 
Dachau tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung 
des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entste-
henden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024, soweit nicht die Große Kreisstadt Dachau als vom Land-
kreis Dachau delegierte Aufgabenträgerin zuständig ist. Hierdurch werden die 
Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des 
Landkreises Dachau umgesetzt.  
1. Rechtsgrundlagen 

 Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personen-
beförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 gel-

                                            
1
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 
315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 
354/22). 
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tenden Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Dachau die nachfolgende all-
gemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allge-
meinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung 
von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beför-
derung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket für den Zeitraum vom 1. Januar 
bis zum 30. April 2024. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  
2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 

(dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV er-
bringen, sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift 
(dazu Nr. 8) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisie-
rungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend 
Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungs-
pflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahr-
gästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich gel-
tenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in 
der jeweils geltenden Fassung 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen 
hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets 
verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gel-
ten diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zu-
ständigen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die Ver-
kehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutsch-
landtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 
Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für 
ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils gelten-
den Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. 
Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 
diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahr-
geldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in An-
spruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 überstei-
gende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffe-
nen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende 
Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der Einnahmeaufteilung sind 
entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, 
wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Ta-
rifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei ent-
sprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen 
vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der 
bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die 
Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten 
Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu 
gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 
Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförde-
rung von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit ei-
nem gültigen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 
1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßi-
gungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnah-
menaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundes-
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weiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf 
das gesamte Gebiet, für das der Landkreis Dachau, unter Berücksichtigung von 
bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbar-
ten zuständigen Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des 
Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen 
ÖPNV innehat (siehe hierzu aber Amtsblatt für den Landkreis Dachau Nr. 53 vom 
15.12.2020 mit Verordnung des Landkreises Dachau zur Änderung der Verord-
nung zur Übertragung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) auf die Große Kreisstadt Dachau). 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss 
von Umsetzungsvereinbarungen 

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Perso-
nenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden 
(gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträ-
ge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 
Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der je-
weilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Aner-
kennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerken-
nungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzel-
nen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforder-
lichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift. 

4. Ausgleichsleistungen 
4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des 
Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachtei-
le ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerken-
nung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung der bis 
dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit je-
weils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung 
sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf 
im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 
In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Nrn. 
5.4.1 bis 5.4.6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024.  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in 
den Monaten Januar 2019 bis April 2019 ermittelt werden können, ist zur 
Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von entspre-
chenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den 
Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prog-
nosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur 
Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 
Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Be-
triebsleistungen für die Monate Januar 2024 bis April 2024 gegenüber 
dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 5.4.1.1 Satz 8 
der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 erfolgt nicht, soweit bei der 
Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsveränderung durch 
die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum 
des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  
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Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutsch-
landticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der 
Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu berücksichti-
gen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zu-
sätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßga-
be von Nr. 4.1.7 erforderlich. 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 ge-
währten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermei-
dung von Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berech-
nung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der 
Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche Regelung 
ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre mit einer Ge-
nehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. September 2024 be-
ginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer Geneh-
migung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. De-
zember 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens bis zum 31. 
Juli 2033.  
Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Geset-
zesänderung am 1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Hö-
he des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des Verfahrens 
zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des Unter-
nehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird 
bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die 
zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach 
§ 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen. Näheres 
hierzu regelt Nr. 5.5.3. 
Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen 
nach § 45a PBefG gewährten Beträge wird dabei pauschaliert auf der 
Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermittelt und ersetzt diese 
Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose einer linien- bzw. 
linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen 
aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das DTBY-Portal 
bei dem Auftraggeber bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 
Prozent der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. Diese Zuordnung er-
folgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen Verfahren. Bis zum 1. 
September 2024 erfolgt die Berechnung der linien- bzw. linienbündel-
scharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 
durch den Auftragnehmer und beantragt auf dieser Grundlage die zweite 
Vorauszahlung in Höhe von 50%.  
Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre 
im Zeitraum von 2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die Voraus-
zahlungen auf Grundlage der im Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshö-
he. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine valide und 
nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. Der Auftrag-
geber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständigen Regierung, 
insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und Schüle-
rinnen und Schüler. 
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in 
den Jahren 2023 oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, vom 
Aufgabenträger und der Regierung geprüfte und bestätigte Berechnung 
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des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs. Diese greift insbeson-
dere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Bestands-
sicherung zurück.  
Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche 
Veränderungen des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalier-
ten Ausgleichsleistungen wertanteilig angepasst. Die Höhe der Aus-
gleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner Liniengenehmi-
gungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  
Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 
Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksich-
tigt. Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder 
der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelun-
gen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwendung. 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unbe-
rührt. Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 
§§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvor-
gaben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises Dachau 
(zum Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrs-
unternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen 
nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener all-
gemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe 
Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvor-
gaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nach-
weisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Dachau kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Aus-
gleichsregelungen treffen. 

4.1.4 Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßi-
gungstickets ergibt sich aus der Differenz zwischen den nach Nr. 5.4.1.2 Satz 1 
der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnah-
men und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßi-
gungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unbe-
rührt.  

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach 
begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Arti-
kel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen 
Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der 
Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarif-
pflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das 
Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine 
Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei 
den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Diffe-
renz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende 
Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit diese im 
Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten 
sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei 
gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erforder-
nis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines An-
reizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hin-
blick auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umsetzung 
ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleis-
ten. 
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4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu ei-
ner Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beach-
tung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Ge-
winn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzu-
führen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifan-
erkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Hö-
he, bei der ein angemessener Gewinn vom Umsatz für die zugrundeliegenden 
Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als ange-
messen akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit be-
kanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und 
das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 
2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrundeliegenden Verkehrsdiensten 
erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen 
Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so 
die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermittlung des 
angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur 
maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den 
Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbre-
chungen sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Be-
rechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch 
den Landkreis Dachau oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden 
(vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine 
unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Net-
toeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.3.1 differen-
ziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren 
zum 31. Januar 2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berück-
sichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstel-
lung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder 
jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich die-
ser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die 
Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine 
Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den über-
kompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließ-
lich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche 

in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen 
an die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die 
Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig 
und wahrheitsgemäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für 
den Vormonat alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des ermäßigten 
Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, un-
mittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benann-
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te Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die 
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen 
Fahrausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 
6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benannte Clearingstelle zu 
melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen Soll-
Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 
bis zum 20. Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den von technischen 
Voraussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden. 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Dachau erhält 
eine Abschrift der Meldung. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Dachau beim Freistaat Bayern am 
30. September 2024 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. Au-
gust 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleis-
tungen entsprechend den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den 
im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode 
sowie weitere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Ver-
bundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 
vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im 
DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berech-
tigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind 
entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und 
ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 
Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entspre-
chend den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berech-
nungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 
weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Stu-
dierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semes-
tertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sol-
len diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 
31. März 2025 (für den Nachweis des Landkreises Dachau gegenüber 
dem Freistaat Bayern bis zum 30. Juni 2025) die nachfolgend aufgeführ-
ten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubilden-
de und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
trennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 
(solidarisches) Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berech-
nungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 (für den Nachweis des 
Landkreises Dachau gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 
31. März 2026) die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise. Auf 
Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offen-
zulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und 
Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung 
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maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird 
der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 
(jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrek-
tur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis April 2019 sind die nachfolgenden 
Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 
Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunterneh-
men tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahraus-
weise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie 
die Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen 
im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis April 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der 
Monate Januar 2019 bis April 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die 
hochgerechneten als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufü-
gen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis 
April 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen 
die jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen 
oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt: die mittels 
der aus der Berechnung nach Nr. 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutsch-
land 2024 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochge-
rechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025; 
- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-

Kilometern für die Zeit von Januar 2024 bis April 2024 und das Verhältnis zum 
Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 
den Zeitraum von Januar 2024 bis April 2024vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Ja-
nuar 2024 bis April 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildene 
und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt 
nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket dar-
zustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; 
auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der 
Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet o-
der anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenauftei-
lung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maß-
geblichen Zuständigkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis April 2024; sollte 
der Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheini-
gung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; 
der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 

- soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (Tarifde-
ckel) Anwendung findet, ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und 
Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubilden-
de und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
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trennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterti-
cket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandti-
ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2024 ausgeglichen werden; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungsti-
ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese ausgeglichen werden;  

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlun-
gen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vor-
schriften; 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in 
Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschland-
tickets für die Monate Januar 2024 bis April 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminde-
rungen aus Vertriebsprovisionen oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf 
die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte 
Laufzeit der einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Linienge-
nehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife 
und Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalender-
monaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tari-
fe und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahr-
gelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preis-
stufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tari-
fe, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei 
Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgülti-
gen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenauf-
teilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und 
Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen 
und Personenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Ein-
nahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minder-
einnahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese 
sind von den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandti-
ckets und den hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzu-
grenzen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.3.4 einschließ-
lich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift ge-
regelten Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtig-
keit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 
5.6 Der Landkreis Dachau kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer An-

gaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten 
nach den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 oder insbesondere aufgrund 
von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des 
Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 ge-
nannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und 
Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das 
jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleis-
tete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkeh-
ren unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils gelten-
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den öffentlichen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelun-
gen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinba-
rung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen 
werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen 
zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten 
geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Dachau kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, 
Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist 
verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen 
Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie 
ggf. personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorga-
ben beachtet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbe-
züglich weitergehende Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei 
Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunter-
nehmen und dem Landkreis Dachau getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die 
Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür 
geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 
6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der 

Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige 
Behörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 
6.2. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf 
Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 
2023 vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Ab-
schlagszahlung ist bis zum 29. Februar 2024 über das DTBY Portal zu stellen. 
Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 
der Leistungen erforderlich ist.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nrn. 6.1 und 6.2 gewährt der Auf-
gabenträger Landkreis Dachau Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistun-
gen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 
15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats 
können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. Hierzu ist 
dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu mel-
den. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßi-
gungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstel-
lung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des Online-Portals ist als 
datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Da-
ten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach 
den Nrn. 6.1 und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen bein-
haltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlun-
gen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
7.1 Der Landkreis Dachau ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag 
besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit den 
Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des 
Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  
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7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Arti-
kel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können 
Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 
nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunter-
nehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt 
wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der 
von ihnen gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. April 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des 

Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 
2024 wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen 
dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 
Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 
Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungs-
Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allge-
meine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn 
keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, 
um die auf Basis der Allgemeinverfügung bestehenden Ausgleichsansprüche 
vollumfänglich zu befriedigen.  

 
Dachau, 15. Dezember 2023 
 
 
Stefan Löwl 
Landrat 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutsch-

landticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tenden (Ermäßigungsticket)   

Anlage 2 Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und Landesmitteln vom 
16. November 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024)   

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages 
je Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufga-
benträger in Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a des Personenbe-
förderungsgesetzes 
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Anlage 2: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-

ticket im Jahr 2024 aus Bundes- und Landesmitteln 
 

vom 16. November 2023 
 

I. Hinweise und Erläuterungen 
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Die nachfolgenden Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 basiert auf 
den Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennah-
verkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023. 
 
Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundes-
kanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 
06.11.2023 erstellt, dass die in 2023 und 2024 entstehende Kostenunterdeckung 
paritätisch von Bund und Ländern bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mrd. Euro aus-
geglichen wird. Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach Maßgabe der Mus-
terrichtlinien ermittelten Ausgleichsbeträge in voller Höhe ausgeglichen werden 
und eine mögliche Finanzierungslücke über eine moderate Anhebung des Preises 
des Deutschlandtickets und die Gewinnung weiterer Kundinnen und Kunden ge-
schlossen wird. 
 
Die Musterrichtlinien regeln den Ausgleich für das gesamte Jahr 2024, um den 
Beteiligten Sicherheit in Bezug auf die Ausgleichsparameter zu geben. Auf dieser 
Grundlage besteht auch eine gesicherte Gesamtfinanzierung für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis mindestens zum 30. April 2024 bei einem Preis des Deutsch-
landtickets von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Aufgabenträgern empfohlen, 
ihre Umsetzungsregelungen vorerst bis Ende April zu befristen, da bis zu diesem 
Zeitpunkt auch Klarheit über mögliche Preisanpassungen beim Deutschlandticket 
besteht. 
 
Auch für den Ausgleich für 2024 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeld-
einnahmen des Zeitraums der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 
als Bezugspunkt zu verwenden.  
 
Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2023 folgende wesentli-
che Anpassungen vorgenommen: 

1. Auch für den Fall, dass die Länder von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
die übergangsweise Anwendung des Deutschlandtickettarifes bis zur Um-
setzung durch die zuständigen Aufgabenträger landesrechtlich durch eine 
Tarifvorgabe sicherzustellen, erfolgt der Ausgleich gegenüber den Ver-
kehrsunternehmen durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Be-
hörden innerhalb der Instrumente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mit-
tels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder allgemeiner Vorschrift. Auf-
grund der von Bund und Ländern bereitgestellten Finanzierungsmittel für 
das Deutschlandticket und der erlassenen Landesregelungen zur Tarifvor-
gabe des Deutschlandtickettarifs kann die Ausgleichsregelung des jeweils 
zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Januar 2024 erfolgen, 
wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Um-
setzung der Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge oder allgemeiner Vorschriften müsste zeitnah, spätestens aber bis 
zum 31. März 2024 erfolgen. 

2. Bei der Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 2019 von 
2023 auf 2024 werden Tarifanpassungen von 2023 auf 2024 im Altsorti-
ment nur bis zu einer Höhe von 8 Prozent beim Ausgleich anerkannt. Dafür 
müssen auch bei einer Tarifanpassung im Altsortiment von über 8 Prozent 
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für den Ausgleich nur so in den Aus-
gleich eingestellt werden, als wäre der Tarif nur um 8 Prozent erhöht wor-
den.  
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3. Die bisherige Regelung zum Ausgleich der Minderung der Erstattungsleis-
tungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen 
bewirkte auch einen Ausgleich dafür, dass individuelle Vomhundertsätze im 
Vergleich zum Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Grund 
hierfür war, dass ein Nachweis aufgrund der Corona-Pandemie mit den da-
für erforderlichen Verkehrszählungen nicht geführt werden durfte. 
Nunmehr kann die Veränderung des Vomhundertsatzes nicht mehr aus den 
nicht mehr durchführbaren Verkehrszählungen resultieren, weshalb ein 
Vergleich mit dem Vomhundertsatz für 2019 nicht mehr sachgerecht ist. Die 
Regelung zum Ausgleich für das Deutschlandticket kann deshalb verein-
facht werden (siehe Nummer 5.4.2).  

4. In die Verfahrensregelungen wurde eine obligatorische Regelung zu Vo-
rauszahlungen aufgenommen. Dies dient der Liquiditätssicherung der Ver-
kehrsunternehmen, die teils durch die Zwischenfinanzierung auch von An-
sprüchen aus der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets belastet sein 
können. 

5. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets 
entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus po-
sitiven Verkehrsmengeneffekten wurden die auf das Jahr 2023 fortge-
schriebenen Soll-Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 
2022 (langfristiges historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV 
(Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 Prozent p.a) erhöht. Gleiches wird für das 
Jahr 2024 vorgenommen. Die Richtlinien sehen aus Vereinfachungsgrün-
den in Nummer 5.4.1.1 eine den Zinseszinseffekt nicht berücksichtigende 
Erhöhung um insgesamt 2,6 Prozent vor. 

6. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach 
dem 15. Januar 2023 abgesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächli-
chen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Ti-
ckets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den 
am 01. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche Tarifanpas-
sung auf 2024 fortgeschriebenen Preisen (vor der Einführung des Deutsch-
landtickets) angerechnet werden. Denn der Bund beteiligt sich nur an der 
aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden Kostenunterde-
ckung. Eine Ausnahme bilden regionale oder landesweite Semestertickets, 
deren Preis im Solidarmodell zur Herstellung eines angemessenen Preis-
abstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des Solidarmodells not-
wendig ist. 

7. Die Berücksichtigung von zusätzlichen Vertriebsaufwendungen ist in den 
Musterrichtlinien für das Jahr 2024 vorgesehen, da noch keine ausreichen-
den Anpassungen beim Vertrieb innerhalb der Branche möglich sind und 
nur so möglichst viele (neue) Kundinnen und Kunden beim Deutschlandti-
cket angesprochen werden können. 2025 ist die Berücksichtigung zusätzli-
cher Vertriebsaufwendungen in den Musterrichtlinien nicht vorgesehen. 
Dies ist künftig durch eine Anpassung der Vertriebsprozesse und branchen-
interne Maßnahmen zu regeln. Die Vertriebsmehrkosten sind Bestandteil 
der Finanzierungsleistung an die Empfänger. Zur zweckentsprechenden 
Mittelverwendung werden diese Leistungen an diejenigen Stellen ausge-
reicht, im Regelfall die Verkehrsunternehmen, die selbst oder durch Ver-
triebsdienstleister das Deutschlandticket vertreiben. 

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind keine Regelungen mehr zur Anrechnung erspar-
ter Provisionszahlungen mehr in die Ausgleichsberechnung einzubeziehen. Eben-
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so werden keine Pauschalen für die Umstellung der Vertriebsprozesse und Kon-
trollinfrastruktur mehr gewährt.   
 
Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs 
ist eine einheitliche Definition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforder-
lich. Dafür müssen auch in 2024 unabhängig von der konkreten verfahrensmäßi-
gen Gestaltung durch die Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen 
durch alle Länder übernommen werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf 
die Transparenz des Mittelbedarfs einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon 
für 2023 in den Muster-Richtlinien auch für 2024 obligatorisch sind. 
 
Die Muster-Richtlinien sind entsprechend dem Gliederungsschema einer Förder-
richtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss 
durch die Länder noch mit jeweils eigenen Länderrichtlinien und/oder -erlassen 
erfolgen. In Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung 
über die verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer 
gesetzlichen Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden 
oder -verträgen) oder einer Billigkeitsleistungsregelung sind insbesondere die ver-
fahrensmäßigen Regelungen aus den Muster-Richtlinien mit Ausnahme der An-
tragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug auf die im jeweiligen Land zu tref-
fende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung. 
 
In den nachfolgenden Muster-Richtlinien sind auf der Grundlage dieser Hinweise 
hinter der Gliederungsnummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Rege-
lungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 
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II. Musterrichtlinien 
Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich 

nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusam-
menhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Land XXX  
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2024) 

 
Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. November 2023 
 

1 (fakultativ)  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen 
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt 
das Land nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Billigkeitsleistungen.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2 (obligatorisch)  
Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, 
deren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlun-
gen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 
nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht 
die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 
315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Arti-
kel 3 Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Empfänger der Billigkeitsleistung  
Empfänger sind  
3.1 (obligatorisch)  
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-
Gesetzes des Landes XXX,  
3.2 (fakultativ)  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 (obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifanordnung) 
Nur soweit das Land eine Tarifvorgabe nach Landesrecht getroffen hat und Aufgabenträ-
ger oder Aufgabenträgerorganisationen bislang keine Regelung nach Nummer 4 getroffen 
haben, sind für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. März 2024 Empfänger auch 
öffentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder 
Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 
1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) erbringen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte 
Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 
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4 (obligatorisch) 
Voraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere beihil-
ferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind dabei zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, beste-
hende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 
  
5.1 (fakultativ)  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO 
  
5.2 (obligatorisch)  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 
100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
 
5.3 (fakultativ)  
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
 
5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Be-
förderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den 
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach Maßgabe der Nummern 
5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderli-
chen Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 
 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 
2024 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen 
Monat verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart 
und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für 
die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 
2024 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 
2024 wirksam werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle 
Preisstufen vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-
preise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist 
die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifan-
passung für die Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Ände-
rung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu 
den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt 
und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. 
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Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Ba-
sis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und über die durchschnittliche pro-
zentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzuschreiben.  

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber 
dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezem-
ber 2023 um mehr als 8 Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine 
Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt werden.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den 
Jahren 2023 und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnah-
men für beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht. Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermit-
telten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tat-
sächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im 
Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 
Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der 
prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Ge-
biet des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmeauftei-
lung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2025 die Gesamtzahl der Abonnentinnen 
und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 
bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hin-
ausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zugrundele-
gung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu 
verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.  
 
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 
bis Dezember 2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahr-
geldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets und das bundes-
weite solidarische Semesterticket zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierun-
gen angewendet wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnah-
men aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendun-
gen ist nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit 
nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter 
Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets alle ver-
kauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche pro-
zentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen ggfs. den Preis des Deutschlandti-
ckets auch übersteigenden Preisen anzusetzen.  

Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen 
Kartenart in der jeweiligen Preisstufe gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 
2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, 
können für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen 
Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde gelegt werden, die bei 
einer Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und 
dem Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß 
der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 
2024 der jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen.  
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5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozi-
algesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-
satz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die 
um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw. die nach Maßgabe 
der Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum 
Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund 
des für das Jahr 2024 festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berech-
nen. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Ver-
bundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungs-
fähigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstat-
tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmeaufteilung. Ausgleichsfähig ist 
die Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  
 
5.4.3 
In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung 
anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen 
der Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurech-
nen.  

 
5.4.4 
Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene 
Vertriebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern bzw. über die-
se den Verkehrsunternehmen, die - selbst oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister - 
das Deutschlandticket vertreiben folgende Pauschale gewährt:  
Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit je-
weils ein Betrag von 1,50 Euro gewährt. Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutsch-
landticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewährt.  
Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich verkaufte Zahl von Monatsstücken 
Deutschlandtickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem späteren Zuscheidungs-
betrag im Rahmen der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere Zahl von Tickets, so 
ist dies unbeachtlich.  
Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt der nachfolgende Abzug 
vorzunehmen, um auch vor Einführung bereits vorhandene Vertriebskosten zu berück-
sichtigen: Für jedes am 30. April 2023 bestehende Abonnement (Kundenzahl) wird ein 
Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen. Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, 
die nach Nummer 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeck-
ter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 für den Aus-
gleich 2023 ermittelt wurde. Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für 
den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen, dass die Pauschalen aufwands-
gerecht ausgereicht werden. Führt die Berechnung der Vertriebspauschale zu einem ne-
gativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berücksichtigen. Nicht erstattungsfähig 
sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger innerhalb des vom Koordinierungsrat zum 
Deutschlandticket festgelegten Finanzrahmens die geleisteten Ausgaben für die Einrich-
tung und Durchführung des EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem 
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband Schie-
nenNahverkehr e.V., die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachterliche 
Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an 
die DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing so-
wie für die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.  
 
5.4.5  
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Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 errechneten Minderungen ist der 
ausgleichsfähige Betrag.  
 
5.4.6 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgaben-
träger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im 
jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage 
der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-
Kilometer des Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die beteiligten 
Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung verein-
baren.  
 
6 (obligatorisch) 
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nummer 4 an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandti-
ckets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilfe-
rechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprü-
fung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen 
aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle Nettoeffekt be-
rechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung 
und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunterneh-
mens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit diese als zusätzlicher Nach-
teil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden. 
Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die Voraussetzungen der Num-
mer 5.4.4 vorliegen. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand 
dieser Überkompensationskontrolle. 
 
6.2  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventions-
erhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Sub-
ventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlos-
sen.  
 
6.3  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Da-
ten für das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung 
des Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur 
Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Model-
lansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. 
gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. Die Meldung der Deutschlandtickets an 
die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der 
Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. 
Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inkl. tariflicher Fortschreibung gemäß Mus-
terrichtlinie erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 
2024; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.  
 
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berech-
nungsmethode nachzuweisen. Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 
2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 hochgerechne-
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ten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung 
eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haus-
tarif bzw. nach BBDB beizufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem 
Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 
zu den Stichtagen 31. Dezember 2023 und 31. Januar 2025 beizulegen. Die Bewilli-
gungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 
 
6.5  
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der 
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten 
Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige 
Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleis-
tung vorzunehmen.  
 
6.6 
Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert 
werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.5 nicht oder nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

 
7  
Verfahren  
 
7.1 (obligatorisch) 
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2024 zu stel-
len. Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung 
bzw. Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.  
 
7.2 (fakultativ) 
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger 
seinen Sitz hat.  
[obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifvorgabe] Bewilligungsbehörde für Empfänger 
nach Nummer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die die zuständige Bewilligungsbehör-
de für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 31. März 2024 keine Tarifvorga-
be nach Landesrecht getroffen hat. 
7.3 (obligatorisch) 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß 
den Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger 
gemäß Nummer 3.1 beizufügen.  
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“  
 
7.4 (Grundsatz obligatorisch, Detailabweichungen zulässig) 
Der Empfänger erhält auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nummer 7.1 zu beantra-
genden Billigkeitsleistung in der Regel monatliche Vorauszahlungen. Soweit hierfür kein 
gesondertes Verfahren mit spezifischen Prognosen geregelt ist, werden die monatlichen 
Vorauszahlungen in Höhe von jeweils 12,5 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig ge-
währten Billigkeitsleistung gewährt. Die Vorauszahlungen werden jeweils am 20. eines 
Monats ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4 leiten die Empfänger die Vorauszahlungen 
unverzüglich weiter. 
 
 
7.5 (obligatorisch) 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß 
Nummer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestim-
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mungen des Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies 
schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.  
 
7.6 (fakultativ) 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
 
8 (fakultativ)  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten  
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2026 
außer Kraft. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 65 
Ja-Stimmen: 65 
Nein-Stimmen: 0 
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Tagesordnungspunkt 3  
 
Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund (MVV) GmbH; 
Änderung der Allgemeinverfügung für das 365 €-Ticket ab dem 01.01.2024 
    

 
 
 
Beschluss: 
 
1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Allgemeinverfügung des Landkreises 

Dachau über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende zum 10.12.2023 als Höchsttarif zu erlassen. 



Kreistagssitzung vom 15.12.2023  

Nr. 13/851-6/2-3 
 

Allgemeinverfügung  
(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) 

des Landkreises Dachau 
über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler 

und Auszubildende zum 10.12.2023 als Höchsttarif  
 

Hintergrund 
Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) ha-
ben beschlossen, das zum 01. August 2020 im Münchner Verkehrs- und Tarifver-
bund (MVV) für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-
Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket ab dem 01.08.2023 als 
Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der Überlegungen für dieses neue Ange-
bot war den Schülern und Auszubildenden ein preisgünstiges Angebot anzubieten, 
um zum einen diese Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) zu entlasten.  
Zum 10.12.2023 treten der Landkreis Miesbach, der Landkreis Rosenheim, die 
kreisfreie Stadt Rosenheim sowie der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem 
südlichen Landkreisteil dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund bei, so dass 
der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 10.12.2023 in diesen Landkreisen und Land-
kreisteil sowie der kreisfreien Stadt Rosenheim den Höchsttarif darstellt. Als Teil 
des MVV-Gemeinschaftstarifes wird zum 10.12.2023 das 365-Euro-Ticket MVV 
mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in diesen Geltungsbereichen 
eingeführt.  
Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München die kreisfreie Stadt Rosen-
heim sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starnberg stellen 
weiterhin eine angemessene Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-
Gemeinschaftstarif, die aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchst-
tarif resultieren, sicher.  
Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-
Gemeinschaftstarif wie bisher sicherzustellen, werden als Grundlage für die Aus-
reichung der Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen von den Aufga-
benträgern im MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet jeweils eine Allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/20072 in Form einer Allge-
meinverfügung erlassen. 
Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durch-
führung des Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt 
über die MVV GmbH auf Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“, 
die als Anlage 2 Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist und von der Gesell-
schafterversammlung der MVV GmbH am 12. Mai 2020 beschlossen und am 16. 
September 2022 sowie am 23. November 2023 fortgeschrieben wurde. 
Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und Art. 8 Abs. 2 des Geset-
zes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt der 

                                            
2
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. 

Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verord-
nung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienen-
personenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).  
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Landkreis Dachau zur Änderung der Allgemeinverfügung vom 29. März 2023 die 
nachstehende Allgemeinverfügung, durch die die Festsetzung des 365-Euro-
Tickets MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende als Teil des MVV-
Gemeinschaftstarifes verlängert wird: 

 
Allgemeinverfügung: 

1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allgemeinen öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG zum 10. 
Dezember 2023 als Höchsttarif für alle Auszubildenden im Sinne der Definition 
der bezugsberechtigten Personen des 365-Euro-Ticket MVV in Anlage 1 (im 
Folgenden Auszubildende genannt) im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung umfasst die Beförderung von Auszubildenden im MVV-
Gemeinschaftstarif. Der sachliche und geografische Geltungsbereich dieser 
Allgemeinverfügung ist das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Dachau in 
Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemeinen ÖPNV, für die der MVV-
Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV Anwendung fin-
det. Das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Dachau umfasst sein geografi-
sches Gebiet inklusive der großen Kreisstadt Dachau, die dem Landkreis 
Dachau durch Zweckvereinbarung die Zuständigkeit für den Erlass einer All-
gemeinen Vorschrift rückübertragen hat, sowie die Linienabschnitte außerhalb 
seines Gebiets, für die dem Landkreis Dachau durch Zweckvereinbarung von 
Nachbaraufgabenträgern die Zuständigkeit übertragen wurde, nicht jedoch die 
Linienabschnitte auf seinem Gebiet, für die der Landkreis Dachau die Zustän-
digkeit durch Zweckvereinbarung auf benachbarte Aufgabenträger übertragen 
hat. 

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungsgebiet des MVV-
Gemeinschaftstarifs Verkehrsleistungen im ÖPNV erbringen und den Höchstta-
rif anwenden, haben ab dem 1. Januar 2024 einen Anspruch auf Ausgleichs-
leistungen für die spezifischen finanziellen Nachteile, die den Verkehrsunter-
nehmen aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif er-
wachsen. Die Höhe der Ausgleichsleistungen richtet sich nach der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2). Die Aus-
gleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf den Betrag beschränkt, der 
dem finanziellen Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO (EG) 
1370/2007 aufgrund der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht.  

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven 
und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Verkehrsunternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß Zif-
fer 1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nachweis 
darüber zu führen, dass die empfangenen Ausgleichsleistungen zu keiner Überkompensation 

im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 in Verbindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 
geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach Maßgabe der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 
2).  

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die kreis-
freie Stadt Rosenheim, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starnberg) stellen gemein-
sam zur Finanzierung des Ausgleichs nach Ziffer 2 aller Allgemeinverfügungen einen Gesamt-
ausgleichsbetrag zur Verfügung, der entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket 
MVV (Anlage 2) fortgeschrieben wird und in Abhängigkeit von etwaigen Verbundraumerwei-
terungen steht; Details sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Landeshauptstadt München, die 
kreisfreie Stadt Rosenheim, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Er-
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ding, Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starnberg stellen hier-
von insgesamt einen anteiligen Finanzierungsbetrag in Höhe von einem Drittel an der Gesamt-
finanzierung (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) zur Verfügung. Die Verteilung dieses Be-
trages auf die Landeshauptstadt München und die Landkreise erfolgt nach Maßgabe der Fi-
nanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der Landkreis Dachau geht davon aus, 
dass der Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Verkehrsunternehmen einen angemes-
senen Ausgleich für die spezifischen Nachteile im MVV aus der Einhaltung der Tarifpflicht zu 
gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung der Verkehrsleistung im Sinne von 
Art. 2a Abs. 2 b) VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich während der Geltungszeit dieser 
Allgemeinverfügung zeigen, dass der Gesamtausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, wird der 
Landkreis Dachau gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV geeignete Maßnah-
men (beispielsweise eine Anpassung der Allgemeinverfügung oder des Gesamtausgleichsbe-
trags) prüfen, wie er der vorgenannten Zielsetzung gerecht werden kann. Gleiches gilt ent-
sprechend bei einer Verbundraumerweiterung des MVV während der Geltungszeit dieser All-
gemeinverfügung. In diesem Fall wird der Landkreis Dachau gemeinsam mit den übrigen Auf-
gabenträgern im MVV darauf hinwirken, dass auch neu hinzutretende Aufgabenträger eine 
gleichlautende Allgemeinverfügung erlassen und dass die „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-
Ticket MVV“ fortgeschrieben wird. 

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand derer die Ausgleichsleis-
tung berechnet wird, die operative Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, die 
Führung von Nachweisen durch die Verkehrsunternehmen und die Rückforderung von Aus-
gleichleistungen unter Einbindung der MVV GmbH richten sich nach der „Finanzierungsrichtli-
nie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2).  

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Dachau bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die 
Verpflichtung nach Ziffer 1 tritt zum 10.Dezember 2023 in Kraft.  

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2025 außer Kraft. Sie kann durch Allgemeinverfü-
gung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Der Landkreis Dachau wird gemeinsam 
mit den anderen Aufgabenträgern im MVV bis zum 31. Dezember 2024 über eine Nachfolge-
regelung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um auch nach dem 31. Juli 2025 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung durch die 
Verkehrsunternehmen unter Geltung des MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen.  

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung:  
Anlage 1: Die jeweils gültigen Beförderungs- und Tarifbestimmungen des 

MVV (abrufbar unter https://www.mvv-muenchen.de/tarif)  
Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV  

Fortschreibungen und Änderungen an der Anlage 2 werden als Änderung 
dieser Allgemein-verfügung nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG öffentlich bekannt 
gegeben. 

 
Gründe: 

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München, der Stadtrat 
der kreisfreien Stadt Rosenheim sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-
Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Mies-
bach, München, Rosenheim und Starnberg haben der Einführung und Fortführung 
des 365-Euro-Ticket MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen Angebo-
tes nach den Prognosen der MVV GmbH, zu kalkulatorischen Mindereinnahmen 
von bis zu 37,25 Millionen Euro pro Jahr (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) 
führen kann und somit nicht ohne Ausgleichsleistungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 
1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), haben der Freistaat Bayern, der 
Stadtrat der Landeshauptstadt , der Stadtrat der kreisfreien  Stadt Rosenheim so-
wie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starn-

https://www.mvv-muenchen.de/tarif
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berg beschlossen, den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür ab dem 10. De-
zember 2023 einen wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Höhe von 37,25 Millio-
nen Euro pro Jahr zu gewähren, der Betrag von 37,25 Millionen Euro wird ent-
sprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortge-
schrieben. Die Höhe des jeweils aktuellen Gesamtausgleichsbetrages ergibt sich 
aus der jeweils aktuellen Finanzierungsrichtlinie. 
Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Ver-
bundverkehrsunternehmen im MVV erlässt der Landkreis Dachau in seiner Funk-
tion als Aufgabenträger für den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 Abs. 1 
BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne 
der VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbe-
reich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 eine Allgemei-
ne Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über die Festsetzung des MVV-
Gemeinschaftstarif als Höchsttarif für alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtung geht über die in § 45a PBefG enthaltene gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung hinaus und im Rahmen des Ausgleichsverfahrens wird eine Doppel-
finanzierung aufgrund Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG und nach dieser 
Allgemeinverfügung vermieden.  
Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maßgabe der 
VO (EG) 1370/2007 durch eine transparente und diskriminierungsfreie Ausrei-
chung der Mittel an die Verkehrsunternehmen und eine auf den finanziellen Netto-
effekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht beschränkte Gewährung von Ausgleichs-
leistungen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem  
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München in 
80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig. 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen.  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Dachau, 15. Dezember 2023 
 
 
 
Stefan Löwl 
Landrat 
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Anlage 2 
 
 

Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV 
der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 

 
Präambel 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) ha-
ben beschlossen (Gesellschafterbeschluss vom 16. September 2022), das zum 
01. August 2020 im Münchener Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schülerin-
nen, Schüler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-Ticket MVV mit verbund-
weiter Gültigkeit als Jahresticket fortzuführen. Ziel ist es, den Schülern und Aus-
zubildenden ein preisgünstiges Angebot anzubieten, um zum einen diese Ziel-
gruppe frühzeitig an den ÖPNV heranzuführen, und zum anderen die Umwelt in 
Bezug auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu entlasten. 
Zum 01.09.2023 hat der Freistaat Bayern das Bayerische Ermäßigungs-Ticket für 
Auszubildende, Studierende, Freiwilligendienstleistende sowie Beamtenanwärter 
eingeführt. Bei dem Angebot handelt es sich um ein durch den Freistaat Bayern 
vergünstigtes Deutschlandticket, das ebenfalls bundesweit genutzt werden kann. 
Die Gruppe der Berechtigten überschneidet sich teilweise mit den Bezugsberech-
tigten für das 365-Euro-Ticket MVV, es ist jedoch aufgrund der gesamten Rah-
menbedingungen davon auszugehen, dass die meisten Berechtigten das Bayeri-
sche Ermäßigungs-Ticket nutzen werden. 
Zum 10.12.2023 treten der Landkreis Miesbach, der Landkreis Rosenheim, die 
kreisfreie Stadt Rosenheim sowie der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem 
südlichen Landkreisteil dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund bei, so dass 
der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 10.12.2023 auf diesem Geltungsbereich den 
Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wird zum 10.12.2023 
das 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in 
diesen Geltungsbereichen eingeführt. 
Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Rosen-
heim sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starnberg stellen 
eine angemessene Finanzierung als Ausgleich für sinkende Fahrgelderlöse im 
MVV-Gemeinschaftstarif, die aus der Umsetzung der Einführung des 365-Euro-
Ticket MVV resultieren, sicher. 
Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-
Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Tickets MVV ab dem 01. Au-
gust 2020 bzw. zum 10. Dezember 2023 in den Verbundraumerweiterungsgebie-
ten sicherzustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleis-
tungen an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im MVV für ihr je-
weiliges Zuständigkeitsgebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 
3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 0F

3 in Form einer Allgemeinverfügung erlassen. 
Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durch-
führung des Finanztransfers gegenüber den Verbundverkehrsunternehmen im 

                                            
3
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. 

Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verord-
nung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienen-
personenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).  
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MVV erfolgt über die MVV GmbH auf Basis der vorliegenden Finanzierungrichtli-
nie. 
 

§ 1 Anwendungsbereich, Zuwendungszweck, Abwicklung über die MVV 
GmbH  

(1) Der Freistaat Bayern als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahver-
kehr sowie die Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Rosenheim 
und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Rosenheim und Starnberg 
als Aufgabenträger für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr 
(nachfolgend gemeinsam: MVV-Aufgabenträger) werden jeweils für ihr Zu-
ständigkeitsgebiet Allgemeine Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO 
1370/2007 in Form von Allgemeinverfügungen zur Festsetzung des MVV-
Gemeinschaftstarifs mit dem 365-Euro-Ticket MVV erlassen bzw. fortschrei-
ben. Laut den Allgemeinverfügungen wird den Verbundverkehrsunternehmen 
für die Beförderung von Auszubildenden im Sinne der Definition der bezugs-
berechtigten Personen des 365-Euro-Ticket MVV im MVV-Gemeinschaftstarif 
(im Folgenden Auszubildende genannt) mit dem 365-Euro-Ticket MVV im 
MVV-Gemeinschaftstarif in den jeweiligen Zuständigkeitsgebieten einschließ-
lich der Verkehre in dem Gebiet des Landkreises Kelheim, der Städte Dachau 
und Freising und dem Gebiet der Gemeinden Anzing, Holzkirchen, Kolber-
moor, Pliening, Poing und Vaterstetten ein Ausgleich für die nicht gedeckten 
Kosten im MVV, die durch die Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs in 
der jeweils geltenden Fassung (abrufbar unter www.mvv-
muenchen.de/gemeinschaftstarif) entstehen, gewährt. Die Verbundverkehrs-
unternehmen haben aufgrund dieser Richtlinie keinen Rechtsanspruch auf 
Gewährung eines vollständigen Kostenausgleichs und / oder einer vollständi-
gen Preisauffüllung im Zusammenhang mit der Anwendung des MVV-
Gemeinschaftstarifs. 

(2) Auf Grundlage der von den MVV-Aufgabenträgern erlassenen Allgemeinver-
fügungen reicht die MVV GmbH die ihr zugewiesenen Ausgleichsleistungen im 
Namen und Auftrag der MVV-Aufgabenträger und nach Maßgabe dieser 
Richtlinie an die Verbundverkehrsunternehmen aus. 

(3) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) geleistet und stehen nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistungen. Förderziel ist die 
Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung der Auszubildenden mit Ver-
kehrsleistungen im ÖPNV. Nach erfolgter Abstimmung mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat unterliegen die Ausgleichsleis-
tungen als echte nicht steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die 
Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. Sind aufgrund 
einer abweichenden umsatzsteuerlichen Bewertung durch die zuständigen 
Veranlagungsfinanzämter von den Verbundverkehrsunternehmen Umsatz-
steuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen Be-
urteilung z. B. im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung), erhöht sich der 
Ausgleichsanspruch der Verbundverkehrsunternehmen nicht. Dies gilt ebenso 
für die durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleis-
tungen im Sinne des § 3 Abs. 4 Abgabenordnung. Die vorgenannten MVV-
Aufgabenträger werden eine nachteilige Änderung der umsatzsteuerlichen 
Behandlung der Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemessen-
heit der Pflichten der Verbundverkehrsunternehmen zu überprüfen.  
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(4) Der Freistaat Bayern strebt im Jahr 2024 eine Evaluierung aller 365-Euro-
Tickets in Bayern an.  

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Finanzierungsrichtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) „Verbundverkehrsunternehmen" Verkehrsunternehmen, die im Verbund-

raum des MVV allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (Art. 1 Abs. 2 
Satz 1 BayÖPNVG) betreiben, und Eisenbahnverkehrsunternehmen im 
Sinne des allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG), die Schienenpersonen-
nahverkehr (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayÖPNVG) betreiben, und die den MVV-
Gemeinschaftstarif anwenden;  

b) „Abrechnungsjahr" entsprechend Anhang 1 das Kalenderjahr beziehungs-
weise ein anteiliges Kalenderjahr; 

c) „Nachweisjahr“ das Kalenderjahr; 
d) „Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse“ Verbundverkehrs-

unternehmen, die ihre Verkehrsleistung im MVV-Gemeinschaftstarif nicht 
ausschließlich auf Basis von Bruttoverkehrsverträgen mit dem jeweiligen 
Aufgabenträger erbringen. 

 
§ 3 Ausgleichsempfänger, Ausgleichsvoraussetzungen 

(1) Ausgleichsleistungen werden den Verbundverkehrsunternehmen gewährt, 
wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

 Anwendung des MVV-Gemeinschaftstarifs nach Einführung des 365-
Euro-Ticket MVV zum 01. August 2020 im Geltungszeitraum der jeweili-
gen Allgemeinverfügung nach § 1,  

 Teilnahme an der Einnahmenaufteilung im MVV, 

 Fristgerechte Einnahmenmeldung nach Maßgabe von § 6, 

 Mitwirkung des Verbundverkehrsunternehmens bei der Tarifanzeige 
bzw. -zustimmung des jeweils von den MVV-Aufgabenträgern vorgege-
benen Höchsttarifs für das 365-Euro-Ticket MVV. 
 

(2) Im Falle der Übertragung der personenbeförderungsrechtlichen Betriebsfüh-
rung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist nur der Betriebsführer anspruchsberech-
tigt. Im Falle von Gemeinschaftskonzessionen ist jeder Mitinhaber in Höhe 
seines Anteils an den Einnahmen auf der jeweiligen Linie anspruchsberech-
tigt, wenn nicht die Betriebsführung auf ein anderes Verbundverkehrsunter-
nehmen übertragen wurde. 

 
§ 4 Gegenstand, Art und Umfang der Ausgleichsleistung 

(1) Der MVV GmbH wird von den MVV-Aufgabenträgern für den Zeitraum ab dem 
1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2025 zur Finanzierung des 365-Euro-Ticket 
MVV ein Ausgleich zur Verfügung gestellt. Der Gesamtausgleichsbetrag hat 
eine Höhe von bis zu 37,25 Millionen Euro pro Jahr und wird entsprechend 
Absatz 5 fortgeschrieben. Dabei setzt sich der Gesamtausgleichsbetrag aus 
Bestandteil A für den Freistaat Bayern sowie die die Landeshauptstadt Mün-
chen, die die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (nördlicher Teil), Dachau, 
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg in Hö-
he 34,4 Mio. Euro und Bestandteil B für den Freistaat Bayern sowie die Land-
kreise Bad Tölz-Wolfratshausen (südlicher Teil), Miesbach und Rosenheim in 
Höhe von 2,85 Mio. Euro und Bestandteil C für die kreisfreie Stadt Rosenheim 
in Höhe von 0,0 Mio. Euro zusammen. 
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(2) Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Verbundland-
kreise teilen sich das Ausgleichsrisiko im folgenden Verhältnis: Der Freistaat 
Bayern trägt zwei Drittel, und das weitere Drittel teilen die Landeshauptstadt 
München, die kreisfreie Stadt Rosenheim und die Landkreise wie folgend dar-
gestellt unter sich auf. Dabei wird grundsätzlich das Verhältnis der Schüler-
zahlen abzüglich eines Anteils der Auszubildenden herangezogen. Zusätzlich 
wird wegen des unterschiedlichen Einführungszeitraumes (01.08.2020 bzw. 
10.12.2023) für die Landeshauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-
Wolfratshausen (nördlicher Teil), Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürs-
tenfeldbruck, München und Starnberg ein anderes Berechnungsverfahren an-
gewendet als für die kreisfreie Stadt Rosenheim und die Landkreise Bad Tölz-
Wolfratshausen (südlicher Teil), Miesbach und Rosenheim. Die exakten Werte 
für das Jahr 2024 können den folgenden Tabellen entnommen werden: 
 

Schülerzahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

Kommune 
Schüler Herbst 
2021*** 

Berufsschüler 
Herbst 21 

Freiwilligendienst-
leistende** 

Schüler-Potential 
für 365-Euro-Ticket 
MVV 2024 

Bestandteil A 

Landeshauptstadt 
München 

       191.903           59.949               1.182                   136.885  

LK Bad Tölz-
Wolfrats. Nord* 

         11.815             1.962                    73                       9.983  

LK Dachau          18.930             2.689                  117                     16.405  

LK Ebersberg          16.998                394                  105                     16.549  

LK Erding          17.469             3.253                  108                     14.444  

LK Freising          20.166             3.468                  124                     16.933  

LK Fürstenfeld-
bruck 

         26.846             3.763                  165                     23.311  

LK München          41.532             2.573                  256                     38.986  

LK Starnberg          18.133             2.175                  112                     16.075  

Summe Bestandteil 
A 

       363.792           80.226               2.242                   289.571  

Bestandteil B 

LK Bad Tölz-
Wolfrats. Süd* 

           4.151                689                    26                       3.507  

LK Miesbach          12.734             2.525                    78                     10.391  

LK Rosenheim          27.845             4.328                  172                     23.795  

Summe Bestandteil 
B 

         44.730             7.542                  276                     37.693  

Bestandteil C 

Kreisfreie Stadt 
Rosenheim 

         13.760             5.671                    85                       8.580  

Summe Bestandteil 
C 

         13.760             5.671                    85                       8.580  

Gesamt 

Summe        422.282           93.439               2.603                   335.844  

 
*Schüler im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden zu 74 Prozent dem nördlichen und zu 26 Pro-
zent dem südlichen Landkreisteil zugerechnet 
** Die Freiwilligendienstleistenden wurden aus bayernweiten Zahlen des Bayerisches Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales sowie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend abgeleitet. Dabei wurde davon ausgegangen, dass 1/3 der 7.803 Personen im Jahr 2022 im MVV-
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Tarifgebiet (Stand 10.12.2023) tätig sind. Die Werte werden als konstant angenommen und nicht fortge-
schrieben.  
*** Quelle: Eckdaten der amtlichen Schulstatistik in Bayern im Herbst 2021 nach kreisfreien Städten und 
Landkreisen / https://www.statistik.bayern.de/statistik/bildung_soziales/schulen/index.html 

 
Das Schüler-Potential je Kommune für das 365-Euro-Ticket MVV ergibt sich 
aus der Gesamtanzahl an Schülern abzüglich 90 Prozent der Berufsschüler 
sowie abzüglich 90 Prozent der Freiwilligendienstleistenden. Aus dem Schü-
ler-Potential je Kommune ergibt sich der jeweilige Anteil an 365-Euro-Tickets 
MVV je kreisfreier Stadt bzw. je Landkreis innerhalb der Bestandteile A, B und 
C. Die exakten Werte für das Jahr 2024 können den folgenden Tabellen ent-
nommen werden. 
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Anteil an 365-Euro-Tickets MVV 

  

Prognose Anteil 365-
Euro-Tickets Bestandteil 
A  

Prognose Anteil 365-
Euro-Tickets Bestandteil 
B 

Prognose Anteil 365-
Euro-Tickets Bestandteil 
C 

Kostenfreie Schülerti-
ckets                                 68.100                                    13.500                                      1.400    

Selbstzahler                                 48.236                                      4.395                                      1.572    

Schüler-Potential für 
365-Euro-Ticket MVV                               289.571                                    37.693                                      8.580    

Anzahl 365-Euro-Tickets                               116.336                                    17.895                                      2.972    

Anteil an 365-Euro-
Tickets MVV 84,79% 13,04% 2,17% 
* In Tabelle dargestellte Prozentwerte sind auf zwei Kommastellen gerundet und gehen so in die weitere 
Berechnung ein. 

 
Aus dem Schülerpotential sowie der Anzahl an 365-Euro-Tickets ergibt sich 
ein Anteil an den 365-Euro-Tickets im MVV für Bestandteil A, Bestandteil B 
und Bestandteil C. 

Anteil an 365-Euro-Tickets und Aufteilung je Bestandteil 

Kommune 
Schüler-Potential für 365-
Euro-Ticket MVV 2024 

Anteil Schüler-Potential 
2024 

Anteil an 365-Euro-
Tickets MVV 2024 

Bestandteil A 

Landeshauptstadt Mün-
chen 

                 136.885  47,3% 40,1% 

LK Bad Tölz-Wolfrats. 
Nord 

                     9.983  3,4% 2,9% 

LK Dachau                    16.405  5,7% 4,8% 

LK Ebersberg                    16.549  5,7% 4,8% 

LK Erding                    14.444  5,0% 4,2% 

LK Freising                    16.933  5,8% 5,0% 

LK Fürstenfeldbruck                    23.311  8,1% 6,8% 

LK München                    38.986  13,5% 11,4% 

LK Starnberg                    16.075  5,6% 4,7% 

Summe Bestandteil A                  289.571  100,0% 84,8% 

Bestandteil B 

LK Bad Tölz-Wolfrats. 
Süd 

                     3.507  9,3% 1,2% 

LK Miesbach                    10.391  27,6% 3,6% 

LK Rosenheim                    23.795  63,1% 8,2% 

Summe Bestandteil B                    37.693  100,0% 13,0% 

Bestandteil C 

Kreisfreie Stadt Rosen-
heim 

                     8.580  100,0% 2,2% 

Summe Bestandteil C                      8.580  100,0% 2,2% 

Gesamt 

Summe                  335.844   N/A  100,0% 

 
* In Tabelle dargestellte Werte sind gerundet, in der Berechnung findet keine Rundung statt 

Die Aufteilung des Kostenanteils der kommunalen Aufgabenträger wird in den 
Folgejahren ab 2025 auf Basis der Schülerzahlen (Allgemein bildende Schu-
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len und berufliche Schulen) fortgeschrieben. Die Daten werden der amtlichen 
Schulstatistik Bayern entnommen.  
Zum Zeitpunkt der Berechnung lagen die Daten der Schulstatistik Herbst 2021 
vor und wurden dementsprechend für die Berechnung verwendet und gelten 
im Abrechnungsjahr 2024. Die Fortschreibung im Abrechnungsjahr 2025 er-
folgt deshalb mit der Schulstatistik Herbst 2022 und in den Folgejahren ent-
sprechend. 
Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt eine besondere Regelung. Da 
2020 lediglich der nördliche Teil des Landkreises in den MVV integriert war, 
werden für diesen Landkreis für die Dauer der Allgemeinverfügung 74 Prozent 
der Schüler im Landkreis dem nördlichen Landkreisteil und 26 Prozent der 
Schüler dem südlichen Landkreisteil angerechnet. Dies ist relevant, da für die 
unterschiedlichen Landkreisteile unterschiedliche Mindererlöse je Schüler an-
fallen. 

   

Kommune Kostenprognose 2024* Maximaler Ausgleichsbetrag 2024 

Bestandteil A 

Landeshauptstadt München       4.607.410,00 €        5.420.482,94 €  

LK Bad Tölz-Wolfrats. Nord          336.018,00 €           395.314,91 €  

LK Dachau          552.176,00 €           649.618,46 €  

LK Ebersberg          557.023,00 €           655.320,69 €  

LK Erding          486.170,00 €           571.965,19 €  

LK Freising          569.948,00 €           670.526,63 €  

LK Fürstenfeldbruck          784.625,00 €           923.087,83 €  

LK München       1.312.229,00 €        1.543.799,16 €  

LK Starnberg          541.068,00 €           636.550,85 €  

Freistaat Bayern     19.493.333,00 €      22.933.333,34 €  

Summe Bestandteil A     29.240.000,00 €      34.400.000,00 €  

 Bestandteil B  

LK Bad Tölz-Wolfrats. Süd            75.131,00 €             88.389,09 €  

LK Miesbach          222.607,00 €           261.890,80 €  

LK Rosenheim          509.762,00 €           599.720,11 €  

Freistaat Bayern       1.615.000,00 €        1.900.000,00 €  

Summe Bestandteil B       2.422.500,00 €        2.850.000,00 €  

 Bestandteil C  

Kreisfreie Stadt Rosenheim                         -   €                          -   €  

Freistaat Bayern                         -   €                          -   €  

Summe Bestandteil C                         -   €                          -   €  

Gesamt 

Summe     31.662.500,00 €      37.250.000,00 €  

 
*Die Kostenprognose stellt eine Abschätzung auf Basis der aktuellen Verkaufszahlen des 365-Euro-
Tickets MVV dar 

(3) Maximal bis zur Höhe der Mittel nach Absatz 1 reicht die MVV GmbH Aus-
gleichsleistungen an die Verbundverkehrsunternehmen aus, die den MVV-
Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV seit dem 01. 
August 2020 bzw. 10. Dezember 2023 im Geltungszeitraum der jeweiligen All-
gemeinverfügung nach § 1 anwenden. Die Gewährung von Ausgleichsleistun-
gen nach dieser Finanzierungrichtlinie an die Verbundverkehrsunternehmen 
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erfolgt nach Zuweisung der erforderlichen Ausgleichsleistungen durch die 
MVV-Aufgabenträger an die MVV GmbH. 

(4) Ab dem 01. August 2020 bzw. 1. Januar 2024 – frühestens jedoch ab Inkraft-
treten der Tarifgenehmigung des MVV-Gemeinschaftstarifs nach Einführung 
des 365-Euro-Ticket MVV durch das Bayerische Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr und durch die Regierung von Oberbayern als zuständi-
ge Genehmigungsbehörden – haben die Verbundverkehrsunternehmen unter 
Berücksichtigung von § 5 Absatz 2 dieser Finanzierungsrichtlinie einen An-
spruch auf Ausreichung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser Fi-
nanzierungsrichtlinie.  

(5) Die Fortschreibung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt auf Basis der 
Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Entwicklung des MVV-Tarifniveaus 
sowie dem Tarifniveau des Deutschlandtickets. Die Fortschreibung wird in An-
hang 1, Anhang 2, Anhang 3, und Anhang 4 im Detail dargestellt. 

 
(6) Sollte sich während der Geltungszeit der jeweiligen Allgemeinverfügungen zur 

Festsetzung des 365-Euro-Tickets MVV als Höchsttarif zeigen, dass der Ge-
samtausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, werden die jeweiligen MVV-
Aufgabenträger (Bestandteil A und/oder B und/oder C) gemeinsam geeignete 
Maßnahmen (bspw. Anpassung des Gesamtausgleichsbetrags) prüfen. 

(7) Sofern durch die Festsetzung des 365-Euro-Tickets MVV als Höchsttarif in 
einem anderen Tarif Mindereinnahmen entstehen, ist dies dem jeweiligen Auf-
gabenträger direkt anzuzeigen. Ein Ausgleich dieser Mindereinnahmen erfolgt 
nicht über die Allgemeinverfügung über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket 
MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende zum 01.08.2020 als 
Höchsttarif, sondern kann gegebenenfalls in bilateralen Vereinbarungen mit 
dem jeweiligen Aufgabenträger erfolgen. 

 
§ 5 Ausgleichsberechnung 

(1) Die Verbundverkehrsunternehmen haben Anspruch auf (anteiligen) Ausgleich 
der Mindereinnahmen im MVV (Absätze 2 und 3) und der Verminderung der 
Ausgleichsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX (Absatz 4), die durch die An-
wendung des MVV-Gemeinschaftstarifs (nach Einführung des 365-Euro-Ticket 
MVV) gegenüber der bisherigen Fassung des MVV-Gemeinschaftstarifs ent-
stehen, nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen. Der Gesamtaus-
gleichsbetrag für alle Verbundverkehrsunternehmen ist auf bis zu 37,25 Millio-
nen Euro pro Jahr begrenzt, der entsprechend § 4 fortgeschrieben wird. In 
Jahren in denen das Angebot des 365-Euro-Ticket MVV nur teilweise angebo-
ten wird, steht ein anteiliger Gesamtausgleichsbetrag von 1/12 des Gesamt-
ausgleichsbetrages je Monat (Fortschreibung entsprechend § 4), in dem der 
MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV ange-
wendet wird, zur Verfügung. 

(2) Sollten der Freistaat Bayern oder der Bund Ausgleichleistungen für tarifliche 
Maßnahmen oder als Ersatz für Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen 
bereitstellen und entsprechende Regelungen erlassen, so erfolgt die Ausrei-
chung der Finanzierung nach dieser Finanzierungsrichtlinie nachrangig, soweit 
und in dem Umfang es nach den Regelungen des Freistaats Bayern und/oder 
des Bundes rechtlich zulässig ist. Die Verkehrsunternehmen haben diese 
Ausgleichszahlungen vorrangig in Anspruch zu nehmen bzw. zu beantragen.  

(3) Der Gesamtausgleichsbetrag Bestandteil A sowie der Gesamtausgleichsbe-
trag Bestandteil B sowie der Gesamtausgleichsbetrag Bestandteil C zum Aus-
gleich der Mindereinnahmen für alle Verbundverkehrsunternehmen errechnet 
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sich aus dem fortgeschriebenen kalkulierten Ausgleichsbedarf je 365-Euro-
Ticket MVV für Bestandteil A sowie dem fortgeschriebenen kalkulierten Aus-
gleichsbedarf je 365-Euro-Ticket MVV für Bestandteil B und dem fortgeschrie-
benen kalkulierten Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket MVV für Bestandteil 
C. Diese ergeben sich aus der Differenz von „Ohne-Fall“ und „Mit-Fall“. In An-
hang 1, Anhang 2, Anhang 3 und Anhang 4 wird die Berechnung des Ge-
samtausgleichsbetrages im Detaildargestellt. Die Verteilung der Gesamtaus-
gleichsleistungen erfolgt auf die Verbundverkehrsunternehmen getrennt von 
den Fahrgeldeinnahmen entsprechend den Maßgaben der MVV-
Einnahmenaufteilung. In der 1. Ebene erhalten die Regionalbusunternehmen 
nach dem Verfahren der Realen Ertragskraft den Einnahmenanspruch aus 
dem 365-Euro–Ticket MVV bestehend aus Fahrgeldeinnahme und Aus-
gleichsanspruch. Daran schließt sich die Verteilung auf der 2. Ebene und 3. 
Ebene nach dem dort im jeweiligen Jahr gültigen Schlüssel an. 

(4) Der Ausgleich der Mindereinnahmen nach Absatz 3, den die Verbundver-
kehrsunternehmen erhalten, enthält auch die Verminderung der Ausgleichs-
leistungen nach § 228 ff. SGB IX. Die Höhe des Anteils der Mindereinnahmen 
durch die Verminderung der Ausgleichsleistungen nach § 228 ff. SGB IX be-
misst sich nach dem vom Zentrum Bayern Familie und Soziales für das Jahr 
2022 veröffentlichten Pauschalsatz von 2,60 Prozent (Bayerischer Staatsan-
zeiger Nr. 4/2023 vom 27.01.2023).   

(5) Die Fahrgeldeinnahmen aus dem MVV-Gemeinschaftstarif, Fahrgeldersatz-
einnahmen (§§ 228 ff. SGB IX, § 45a PBefG) sowie Ausgleichsleistungen aus 
anderen Allgemeinen Vorschriften verbleiben bei den Verbundverkehrsunter-
nehmen. Die Einnahmenaufteilung im Verbund bleibt unberührt. 

(6) Gezielte tarifrechtliche Maßnahmen, die direkt zuordenbare Minder- oder 
Mehreinnahmen ergeben, können beim Ohne-Fall berücksichtigt werden; Vo-
raussetzung für die Berücksichtigung im Ohne-Fall ist ein Beschluss des Ver-
bundrates und der Gesellschafterversammlung. 

(7) Die Berechnung des Gesamtausgleichsbetrags erfolgt gemäß Anhang 1-4 ge-
trennt für vier Abrechnungsjahre, von denen es sich beim ersten und letzten je 
um ein Rumpfjahr handelt. Eventuelle Unterschiede in der Periodenzuordnung 
zwischen dem Mit- und dem Ohne-Fall gleichen sich nach Auffassung der 
MVV-Aufgabenträger über den gesamten Gültigkeitszeitraum aus. Sofern das 
365-Euro-Ticket MVV über den 31. Juli 2025 hinaus fortgesetzt werden soll, 
gewährleisten die MVV-Aufgabenträger, dass dies auch für eventuelle An-
schlussregelungen gilt.  

§ 6 Ausgleichsverfahren 
(1) Die Zahlung der Ausgleichsleistungen erfolgt durch die MVV-Aufgabenträger 

an die MVV GmbH in Form  
a) von einer Abschlagszahlung im Jahr 2020 und vier Abschlagszahlungen 

in den Jahren 2021 bis 2024 sowie drei Abschlagszahlungen im Jahr 
2025 in Höhe von 80 % der Kostenprognose für das jeweilige Abrech-
nungsjahr (Abschläge) und  

b) einer Schlusszahlung unter Verrechnung der Abschläge nach a), nach-
dem die Daten der kassentechnischen Einnahmen im MVV-
Gemeinschaftstarif dem MVV vorliegen.  

Die Abschlagszahlungen werden entsprechend Anhang 1 berechnet. Die Aus-
gleichsbeträge können nicht negativ werden und würden bei einem rechnerisch 
negativen Ergebnis auf null gesetzt werden (0,00 Euro). 
(2) Die Abschlagszahlungen und die Schlusszahlungen der MVV-Aufgabenträger 

an die MVV GmbH erfolgen zu folgenden Terminen: 

https://eygermany-my.sharepoint.com/personal/joshua_kolar_de_ey_com/Documents/Desktop/Mandate/MVV/Entwürfe/von
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Abrechnungsjahr 1 2020 

 Abschlagszahlung zum 10. November 2020 für die Monate August 
bis Dezember durch den Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt 
München sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebers-
berg, Freising, München und Starnberg. Die Landkreise Dachau, Er-
ding und Fürstenfeldbruck leisten diese Abschlagszahlung zum 10. 
Januar 2021. 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 1 zum 01. Juni 2021 
 
Abrechnungsjahr 2 2021 

 1. Abschlagszahlung zum 20. Januar 2021 für die Monate Januar bis 
März 

 2. Abschlagszahlung zum 15. April 2021 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 15. Juli 2021 für die Monate Juli bis Sep-
tember 

 4. Abschlagszahlung zum 15. Oktober 2021 für die Monate Oktober 
bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 2 zum 01. Juni 2022 
 
Abrechnungsjahr 3 2022 

 1. Abschlagszahlung zum 20. Januar 2022 für die Monate Januar bis 
März 

 2. Abschlagszahlung zum 15. April 2022 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 15. Juli 2022 für die Monate Juli bis Sep-
tember 

 4. Abschlagszahlung zum 15. Oktober 2022 für die Monate Oktober 
bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 3 zum 01. Juni 2023 
 
Abrechnungsjahr 4 2023 

 1. Abschlagszahlung zum 20. Januar 2023 für die Monate Januar bis 
März 

 2. Abschlagszahlung zum 15. April 2023 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 15. Juli 2023 für die Monate Juli bis Sep-
tember 

 4. Abschlagszahlung zum 15. Oktober 2023 für die Monate Oktober 
bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 4 zum 01. Juni 2024 
 
Abrechnungsjahr 5 2024 

 1. Abschlagszahlung zum 20. Februar 2024 für die Monate Januar 
bis März 

 2. Abschlagszahlung zum 15. April 2024 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 15. Juli 2024 für die Monate Juli bis Sep-
tember 

 4. Abschlagszahlung zum 15. Oktober 2024 für die Monate Oktober 
bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 5 zum 01. Juni 2025 
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Abrechnungsjahr 6 2025 

 1. Abschlagszahlung zum 20. Februar 2025 für die Monate Januar 
bis März 

 2. Abschlagszahlung zum 15. April 2025 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 15. Juli 2025 für den Monat Juli 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 6 zum 01. Juni 2026. 
 
(3) Die Abschlagszahlungen und die Schlusszahlungen leitet die MVV GmbH zu 

folgenden Terminen an die Verbundverkehrsunternehmen weiter, sofern die 
Zahlungen der MVV-Aufgabenträger zu diesem Zeitpunkt bei der MVV GmbH 
eingegangen sind. Für den Fall, dass der MVV GmbH die erforderlichen Mittel 
zu den genannten Terminen noch nicht vollständig zur Verfügung stehen, steht 
es ihr frei, Teilzahlungen weiterzuleiten oder die Weiterleitung an einem 
späteren Datum zu vollziehen. 

 
Abrechnungsjahr 1 2020 

 Abschlagszahlung zum 05. Dezember 2020 für die Monate August 
bis Dezember durch den Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt 
München sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebers-
berg, Freising, München und Starnberg. Die Abschlagszahlung für 
die Landkreise Dachau, Erding und Fürstenfeldbruck folgt zum 05. 
Februar 2021. 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 1 zum 25. Juni 2021 
 
Abrechnungsjahr 2 2021 

 1. Abschlagszahlung zum 15. Februar 2021 für die Monate Januar 
bis März 

 2. Abschlagszahlung zum 10. Mai 2021 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 10. August 2021 für die Monate Juli bis 
September 

 4. Abschlagszahlung zum 10. November 2021 für die Monate Okto-
ber bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 2 zum 25. Juni 2022 
 
Abrechnungsjahr 3 2022 

 1. Abschlagszahlung zum 15. Februar 2022 für die Monate Januar 
bis März 

 2. Abschlagszahlung zum 10. Mai 2022 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 10. August 2022 für die Monate Juli bis 
September 

 4. Abschlagszahlung zum 10. November 2022 für die Monate Okto-
ber bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 3 zum 25. Juni 2023 
 
Abrechnungsjahr 4 2023 

 1. Abschlagszahlung zum 15. Februar 2023 für die Monate Januar 
bis März 

 2. Abschlagszahlung zum 10. Mai 2023 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 10. August 2023 für die Monate Juli bis 
September 
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 4. Abschlagszahlung zum 10. November 2023 für die Monate Okto-
ber bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 4 zum 25. Juni 2024 
 
Abrechnungsjahr 5 2024 

 1. Abschlagszahlung zum 15. März 2024 für die Monate Januar bis 
März 

 2. Abschlagszahlung zum 10. Mai 2024 für die Monate April bis Juni 

 3. Abschlagszahlung zum 10. August 2024 für die Monate Juli bis 
September 

 4. Abschlagszahlung zum 10. November 2024 für die Monate Okto-
ber bis Dezember 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 5 zum 25. Juni 2025 
 
Abrechnungsjahr 6 2025 

 1. Abschlagszahlung zum 15. März 2025 für die Monate Januar bis 
März 

 2. Abschlagszahlung zum 10. Mai 2025 für die Monate April bis Juli 

 3. Abschlagszahlung zum 10. August 2025 für den Monat Juli 

 Schlusszahlung Abrechnungsjahr 6 zum 25. Juni 2026. 
 
(4) Für die Verstetigung der kassentechnischen MVV-Einnahmenmeldungen der 

Verbundverkehrsunternehmen und um überhöhte Ausgleichszahlungen in den 
betroffenen Jahren 2020 bis 2025 zu vermeiden, erfolgt die Rechnungsstellung 
bei der Kostenfreiheit des Schulweges bei den jeweiligen Kostenträgern (Lan-
deshauptstadt München, kreisfreie Stadt Rosenheim und die Verbundlandkrei-
se) entweder über monatliche Rechnungen oder in Form von monatlichen Ab-
schlagsrechnungen und einer Endabrechnung. Diese Verstetigung der MVV-
Einnahmenmeldungen der Verbundverkehrsunternehmen bei der Kostenfrei-
heit des Schulweges und die zeitgerechte Lieferung der Einnahmenmeldungen 
durch die Verbundverkehrsunternehmen ist Bedingung für die fristgerechte 
Ermittlung und die Erstellung der Endabrechnung im Rahmen dieser Richtlinie. 
Die genannten Pflichten der Verbundverkehrsunternehmen stehen unter der 
Voraussetzung, dass die Schulwegkostenträger dem Verbundverkehrsunter-
nehmen fristgerecht die hierfür erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt ha-
ben.  

(5) Im Rahmen der Abschlagszahlungen ggf. überzahlte Beträge sind nach der 
Endabrechnung von den Verbundverkehrsunternehmen innerhalb der in der 
Mitteilung über die Endabrechnung festgelegten Zahlungsfrist zurück zu ge-
währen.  

(6) Die MVV GmbH reicht die ihr zugewiesenen Ausgleichsleistungen im Namen 
und Auftrag der MVV-Aufgabenträger und nach Maßgabe dieser Richtlinie an 
die Verbundverkehrsunternehmen aus. Die Abschlagszahlung an die Verbund-
verkehrsunternehmen kann auch als Anteil erfolgen, sofern der MVV GmbH 
zum jeweiligen Auszahlungsdatum nicht die volle Abschlagszahlung aller MVV-
Aufgabenträger vorliegt. 

 
§ 7 Überkompensationsverbot, Verfahren bei Überkompensation 

(1) Der Ausgleich darf zu keiner Überkompensation des Verbundverkehrsunter-
nehmens bei der Beförderung von Personen im MVV-Gemeinschaftstarif füh-
ren. Für die Ermittlung, ob eine Überkompensation eingetreten ist oder nicht, 



Kreistagssitzung vom 15.12.2023  

ist der Anhang der VO 1370/2007 zu beachten. Maßgeblich für die Überkom-
pensationskontrolle ist nicht das Abrechnungsjahr, sondern das Nachweisjahr. 

(2) Zum Nachweis der Nicht-Überkompensation haben die Verbundverkehrsun-
ternehmen mit Einnahmeninteresse bis zum 31. Dezember des auf das 
Nachweisjahr folgenden Jahres eine unternehmensindividuelle Aufstellung 
über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarif-
pflicht im MVV-Gemeinschaftstarif in Bezug auf das 365-Euro-Ticket MVV ge-
genüber der MVV GmbH vorzulegen. Die Richtigkeit der Aufstellung muss 
durch einen Wirtschaftsprüfer bescheinigt sein. Verbundverkehrsunterneh-
men, die auf Basis mehrerer Verkehrsverträge im MVV tätig sind, können den 
Nachweis auch verkehrsvertragsspezifisch erbringen.  

(3) Für die Aufstellung sind folgende Grundsätze zu beachten: 
1. Die Aufstellung besteht aus einer unternehmensindividuellen Ausweisung 

des finanziellen Nettoeffekts, der aus der vorliegenden Allgemeinen Vor-
schrift resultiert. 

2. Zum finanziellen Nettoeffekt zählen gemäß Anhang zur VO (EG) 
1370/2007 alle Auswirkungen auf Kosten und Einnahmen. Die Auswirkun-
gen auf die Einnahmen bestehen mindestens in der Gegenüberstellung 
der Differenz von „Mit-Fall“ und „Ohne-Fall“ im Sinne von § 5 Absatz 3. 
Den Unternehmen steht es frei, weitergehende Auswirkungen auf die Ein-
nahmen nachzuweisen. Zu den Auswirkungen auf die Kosten gehören 
nachweisbare und nachgewiesene rein tarifinduzierte Kosten, die objektiv 
erforderlich sind und nicht von der jeweiligen zuständigen Behörde auf-
grund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags veranlasst und ausgegli-
chen werden. Die Beträge sind netto (ohne Umsatzsteuer) auszuweisen.  

 
Die MVV GmbH kann konkretisierende Vorgaben für die Erstellung der Auf-
stellung machen und erläuternde Hinweise gegenüber den Verbundverkehrs-
unternehmen geben.  

(4) Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung nach dieser Finanzierungsrichtlinie 
und des Ausgleichs nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sollen 
die Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung mit Freistaat Bayern bezüglich 
des Ausgleichs nach § 45a PBefG treffen. 

(5) Im Falle einer Überschreitung des nach Maßgabe der vorstehenden Absätze 
höchstzulässigen Ausgleichsbetrags hat das betroffene Verbundverkehrsun-
ternehmen den Betrag der Überschreitung zur Vermeidung einer unzulässigen 
Beihilfe einschließlich Verzinsung ab dem Eintritt der Überkompensation zu-
rückzuzahlen. Gleiches gilt, wenn die Aufstellung im Sinne von Absatz 2 nicht 
fristgerecht vorgelegt wird. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach der je-
weils aktuellen Mitteilung der EU-Kommission über die aktuellen bei Beihilfe-
Rückforderungen angewandten Zinssätze. 

 
§ 8 Jährlicher Gesamtbericht 

Die MVV-Aufgabenträger bzw. die MVV GmbH im Auftrag der MVV-
Aufgabenträger veröffentlichen jeweils gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 1370/2007 einmal 
jährlich einen Gesamtbericht und benennen hierin die vorliegende Allgemeine 
Vorschrift und die gewährten Ausgleichsleistungen in Summe für alle Verbundver-
kehrsunternehmen. Die hierfür erforderlichen Informationen werden den MVV-
Aufgabenträgern von der MVV GmbH zur Verfügung gestellt.  
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§ 9 Grundsätze wirtschaftlichen Handelns, Anreizregelung gem. Anhang VO 

1370/2007 
Die Verbundverkehrsunternehmen mit Einnahmeninteresse haben weiterhin Inte-
resse, ihre Einnahmen zu steigern, da sie keinen Anspruch auf einen vollständi-
gen Ausgleich der spezifischen Nachteile aus der Tarifpflicht haben und zudem – 
mit Ausnahme von Bruttovertragsunternehmen – die Erlösrisiken und Erlöschan-
cen tragen. Insofern berührt das Verfahren zur Gewährung von Ausgleichsleistun-
gen nach dieser Richtlinie nicht den bestehenden Anreiz für die Verbundverkehrs-
unternehmen zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Ge-
schäftsführung und der Erbringung von Personenverkehrsdiensten in ausreichend 
hoher Qualität. Die qualitativen Vorgaben für die Verbundverkehrsunternehmen 
ergeben sich aus den jeweils gültigen Nahverkehrsplänen, Verkehrsverträgen und 
sonstigen Vorgaben der MVV-Aufgabenträger.  
 

§ 10 Fortschreibung 
Die Gesellschafterversammlung der MVV GmbH ist ermächtigt, diese Richtlinie im 
Hinblick auf die Verfahrensregelungen (nur Fristen und Termine) und Nachweis-
führung (nur konkretisierende Vorgaben und Hinweise zur Aufstellung zum Nach-
weis der Nichtüberkompensation) nach § 6 und § 7 abzuändern und fortzuentwi-
ckeln. Änderungen sind den Verbundverkehrsunternehmen unverzüglich mitzutei-
len. 
 
Anhänge: 
Anhang 1: Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleis-
tungen sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den Freistaat Bayern, die 
Landeshauptstadt München und die die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen 
(nördlicher Teil), Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München 
und Starnberg 
Anhang 2: Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleis-
tungen sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den Freistaat Bayern so-
wie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (südlicher Teil), Miesbach und Ro-
senheim 
Anhang 3: Berechnungsgrundlagen für den Freistaat Bayern, die Landeshaupt-
stadt München und die die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (nördlicher Teil), 
Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg 
Anhang 4: Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleis-
tungen sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den für den Freistaat Bay-
ern sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim 
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Anhang 1 zur Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ 
der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH: 

Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleistungen 
sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den Freistaat Bayern, die 
Landeshauptstadt München und die die Landkreise Bad Tölz-
Wolfratshausen (nördlicher Teil), Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürs-
tenfeldbruck, München und Starnberg 
 

Präambel und Definition 
Der Anhang 1 definiert die Berechnung des Gesamtausgleichsbetrages Bestand-
teil A zum Ausgleich der Mindereinnahmen für alle Verbundverkehrsunternehmen, 
die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, die Kostenprognose entspre-
chend der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH sowie die Abschlagszahlungen. Der Gesamtaus-
gleichsbetrag errechnet sich aus dem fortgeschriebenen kalkulierten Ausgleichs-
bedarf je 365-Euro-Ticket MVV, welcher sich aus der Differenz von fortgeschrie-
benem „Ohne-Fall“ und „Mit-Fall“ des Basisjahres 2020 ergibt. Die Berechnung 
des „Ohne-Fall“ und des „Mit-Fall“ des Basisjahres 2020 richtet sich nach Anhang 
3. 

 
§ 1 Berechnung Mindererlöse eines Abrechnungsjahres Bestandteil A 

(1) Der Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket im Basisjahr 2020 beträgt 143,20 Eu-
ro netto bestehend aus 139,57 Euro Anteil Mindererlöse sowie 3,63 Euro Aus-
gleich für SGB IX Zahlungen. In die Berechnung zur Fortschreibung des Aus-
gleichsbedarfes der 365-Euro-Tickets MVV fließen der Mindererlösanteil, feh-
lende Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets, der Ausgleich der fehlen-
den SGB IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent) und der Tarifsteigerungs-Wert 
ein, woraus sich ein Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket und Abrechnungs-
jahr ergibt. 

(2) Die Variablen sind folgendermaßen definiert: 

 Tarifsteigerungs-Wert: entspricht der durchschnittlichen Tarifanpassung 
im MVV-Gemeinschaftstarif innerhalb des vorangegangenen Abrech-
nungsjahres.  
Beispiel: im Abrechnungsjahr 2021 erfolgte eine durchschnittliche An-
passung des MVV-Gemeinschaftstarifes von 3,7 Prozent, hieraus ergibt 
sich ein Tarifsteigerungs-Wert von 1,037. 

 Mindererlösanteil: der Mindererlösanteil des Abrechnungsjahres er-
rechnet sich aus dem Mindererlösanteil des Vorjahres multipliziert mit 
dem Tarifsteigerungs-Wert. 
Beispiel: 139,57 Euro (Mindererlösanteil 2020) multipliziert mit 1,028 
(Tarifsteigerungs-Wert 2021) ergibt 143,48 Euro (Mindererlösanteil 
2021). 

 Fehlende Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets: Da der Preis 
des 365-Euro-Tickets nicht angepasst wird, wird die fehlende Tarifstei-
gerung als Mindererlös ausgeglichen. Der Mindererlös ist dabei der 
Netto-Wert des 365-Euro-Tickets multipliziert mit dem kumulierten Ta-
rifsteigerungs-Wert ab 2021 abzüglich des Netto-Wertes des 365-Euro-
Tickets. 
Beispiel: der Wert für 2022 von 22,53 Euro entspricht 365,00 Euro ge-
teilt durch 1,07 multipliziert mit 1,028 (Tarifsteigerungswert 2021) multi-
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pliziert mit 1,037 (Tarifsteigerungswert 2022) abzüglich 365,00 Euro ge-
teilt durch 1,07. 

 Ausgleich der fehlenden SGB IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent): ent-
spricht der Addition aus Mindererlösanteil und dem Wert der fehlenden 
Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets des jeweiligen Jahres je-
weils multipliziert mit 2,60 Prozent. 

 Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket und Abrechnungsjahr: entspricht 
der Addition aus Mindererlösanteil, dem Wert der fehlenden Steigerung 
des Preises des 365-Euro-Tickets und dem Ausgleich der fehlenden 
SGB IX Zahlung des jeweiligen Jahres. 
Beispiel: 159,05 Euro (Mindererlösanteil 2023) addiert mit 47,62 Euro 
(Wert der fehlenden Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets 
2023) addiert mit 5,37 Euro (Ausgleich der fehlenden SGB IX Zahlung 
2023) ergibt 212,05 Euro (Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket 2023). 

 Abrechnungsjahre sind folgendermaßen definiert: 
Basiszeitraum: 01. 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 
Abrechnungsjahr 1: 01. August 2020 bis 31. Dezember 2020 
Abrechnungsjahr 2: 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 
Abrechnungsjahr 3: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 
Abrechnungsjahr 4: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 
Abrechnungsjahr 5: 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 
Abrechnungsjahr 6: 01. Januar 2025 bis 31. Juli 2025 

 Hinweis: In Berechnungen wird nur gerundet, wenn darauf hingewiesen 
wurde. Hier dargestellte Werte können gerundet sein. 

(3) Der Gesamtbetrag an Mindererlösen (Bestandteil A) eines Abrechnungsjahres 
wird in der Schlussrechnung abgerechnet und ergibt sich folgendermaßen: 

 Der Gesamtbetrag entspricht der Anzahl an 365-Euro-Tickets des Ab-
rechnungsjahres multipliziert mit 84,79 Prozent (Anteil 365-Euro-Tickets 
Bestandteil A) multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-
Ticket. 

 Ein 365-Euro-Ticket kann sich aus zehn Zahlmonaten zusammenset-
zen. 365-Euro-Tickets werden auch anteilig gerechnet. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung.  

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
(4) Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung einschließlich des Jahrs 2024 

Jahr 
Mindererlösanteil 
(netto) 

Fehlende Steigerung des 
Preises des 365-Euro-
Tickets (netto) 

Ausgleich der 
fehlenden SGB IX 
Zahlung 

Tarifsteigerungs-
Wert 

Zeitpunkt Tarif-
anpassung 

Ausgleichsbedarf je 
365-Euro-Ticket und 
Abrechnungsjahr 
(netto) 

2020 
                     
139,57 €                                      -   €  

                        
3,63 €  0 N/A 

                                  
143,20 €  

2021 
                     
143,48 €                                 9,55 €  

                        
3,98 €  1,028 13.12.2020 

                                  
157,01 €  

2022 
                     
148,79 €                               22,53 €  

                        
4,45 €  1,037 12.12.2021 

                                  
175,77 €  

2023 
                     
159,05 €                               47,62 €  

                        
5,37 €  1,069 11.12.2022 

                                  
212,05 €  

2024 
                     
165,89 €                               64,33 €  

                        
5,99 €  1,043 10.12.2023 

                                  
236,21 €  

 
 

§ 2 Maximaler Ausgleichsbetrag Bestandteil A 
(1) Der maximale Ausgleichsbetrag beträgt im Abrechnungsjahr 2024 34,40 Mio. 

Euro. 
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(2) Die Fortschreibung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt auf Basis der 
Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Entwicklung des Ausgleichsbedarfs 
je 365-Euro-Ticket. Dabei wird wie folgt vorgegangen. 

 Die Schülerzahlen sowie Schüler-Potential werden entsprechend Fi-
nanzierungsrichtlinie § 4 (2) auf Basis 2 auf Basis der amtlichen Schul-
statistik in Bayern fortgeschrieben. 

 Der neue maximale Ausgleichsbetrag ergibt sich folgendermaßen: Ma-
ximaler Ausgleichsbetrag des Abrechnungsjahres entspricht dem ma-
ximalen Ausgleichsbetrag des Vorjahres multipliziert mit dem Schüler-
Potential des Abrechnungsjahres dividiert durch das Schülerpotential 
des Vorjahres multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket 
des Abrechnungsjahres dividiert durch den Ausgleichsbedarf je 365-
Euro-Ticket des Vorjahres. 

 Die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt zu Beginn 
eines Abrechnungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 3 Kostenprognose Bestandteil A 
(8) Die Kostenprognose beträgt im Abrechnungsjahr 2024 29.240.000,00 Euro. 
(9) Die Fortschreibung der Kostenprognose erfolgt folgendermaßen: 

 Die Kostenprognose für ein Abrechnungsjahr beträgt 85,0 Prozent des 
Maximalen Ausgleichsbetrages des Abrechnungsjahres. 

 Die Berechnung der Kostenprognose erfolgt zu Beginn eines Abrech-
nungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 4 Abschlagszahlungen Bestandteil A 
Die Abschlagszahlungen nach § 6 der Finanzierungsrichtlinie berechnen sich wie 
folgt. Je Monat der Abschlagszahlung wird ein Monatsanteil der Kostenprognose 
des Abrechnungsjahres zu 85 Prozent angerechnet. Beispiel: Besteht das 
Abrechnungsjahr aus zwölf Monaten wird je Monat ein Zwölftel der 
Kostenprognose angerechnet; besteht ein Abrechnungsjahr aus sieben Monaten, 
wird je Monat ein Siebtel der Kostenprognose angerechnet. 
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Anhang 2 zur Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ 
der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH: 

Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleistungen 
sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den für den Freistaat Bayern 
sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (südlicher Teil), Miesbach 
und Rosenheim 
 

Präambel und Definition 
Der Anhang 2 definiert die Berechnung des Gesamtausgleichsbetrages Bestand-
teil B zum Ausgleich der Mindereinnahmen für alle Verbundverkehrsunternehmen, 
die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, die Kostenprognose entspre-
chend der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH sowie die Abschlagszahlungen. Der Gesamtaus-
gleichsbetrag errechnet sich aus dem fortgeschriebenen kalkulierten Ausgleichs-
bedarf je 365-Euro-Ticket MVV, welcher sich aus der Differenz von fortgeschrie-
benem „Ohne-Fall“ und „Mit-Fall“ Bestandteil B des Jahres 2024 ergibt. 
 

§ 1 Berechnungsgrundlage Bestandteil B 
(5) Auf Basis eines Mit- und Ohne-Falls wurde für das Jahr 2024 ein Ausgleichs-

bedarf je 365-Euro-Ticket berechnet. 
(6) In der folgenden Tabelle sind die Berechnungsgrundlagen für den Ausgleichs-

bedarf je 365-Euro-Ticket dargestellt: 

Berechnung Mit- und Ohne-Fall Bestandteil B 

  
 

Ohne-Fall brutto Mit-Fall brutto 

Gruppe Anzahl Kosten p.a. Anteil Bartarif Kosten p.a. 

Kostenfreie Schülertickets 13.500 549,00 € 10,00 € 365,00 € 

Selbstzahler ganzjährig 1.538 510,00 € 20,00 € 365,00 € 

Selbstzahler teiljährig 1.538 295,00 € 50,00 € 365,00 € 

Nutzer Bartarif 1.319 130,00 € 80,00 € 365,00 € 

Zusätzliche entgangene Ein-
nahmen im Bartarif 17.895 3,89 € -   € -   € 

Summe 17.895 8.890.827,75 € 348.157,50 € 6.531.675,00 € 

          

Ausgleichsbedarf 2024 brutto                   2.359.152,75 €  

Ausgleichsbedarf 2024 netto                   2.204.815,65 €  

Ausgleichsbedarf je 365-Euro-
Ticket 2024 netto                              123,21 €  

 
 

§ 2 Berechnung Mindererlöse eines Abrechnungsjahres Bestandteil B 
(1) Der Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket im Jahr 2024 beträgt 126,41 Euro 

netto bestehend aus 123,21 Euro Anteil Mindererlöse sowie 3,20 Euro Aus-
gleich für SGB IX Zahlungen. In die Berechnung zur Fortschreibung des Aus-
gleichsbedarfes der 365-Euro-Tickets MVV fließen der Mindererlösanteil, feh-
lende Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets, der Ausgleich der fehlen-
den SGB IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent), der Tarifsteigerungs-Wert MVV 
und der Tarifsteigerungs-Wert DLT ein, woraus sich ein Ausgleichsbedarf je 
365-Euro-Ticket und Abrechnungsjahr ergibt. 

(2) Die Variablen sind folgendermaßen definiert: 

 Tarifsteigerungs-Wert MVV: entspricht der durchschnittlichen Tarifan-
passung im MVV-Gemeinschaftstarif innerhalb des vorangegangenen 
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Abrechnungsjahres.  
Beispiel: im Abrechnungsjahr 2021 erfolgte eine durchschnittliche An-
passung des MVV-Gemeinschaftstarifes von 3,7 Prozent, hieraus ergibt 
sich ein Tarifsteigerungs-Wert von 1,037. 

 Tarifsteigerungs-Wert DLT: entspricht der durchschnittlichen Tarifan-
passung des Deutschlandtickets innerhalb des vorangegangenen Ab-
rechnungsjahres.  
Beispiel mit theoretischen Werten: im Abrechnungsjahr 2024 erfolgte 
eine durchschnittliche Anpassung des Deutschlandtickets von 5,0 Pro-
zent, hieraus ergibt sich ein Tarifsteigerungs-Wert von 1,05. 

 Mindererlösanteil: der Mindererlösanteil des Abrechnungsjahres er-
rechnet sich aus dem Tarifsteigerungs-Wert MVV multipliziert mit 0,047 
addiert mit dem Tarifsteigerungs-Wert DLT multipliziert mit 0,953 an-
schließend multipliziert mit dem Mindererlösanteil des Vorjahres. Der 
Wert von 0,047 ergibt sich aus dem Anteil des MVV-Tarifs des Ohne-
Falles, der Wert von 0,953 ergibt sich aus dem Anteil des Deutschland-
tickets des Ohne-Falles. 
Beispiel mit theoretischen Werten: 1,028 (Tarifsteigerungs-Wert MVV 
2025) multipliziert mit 0,047 zuzüglich 1,05 (Tarifsteigerungs-Wert DLT 
2025) multipliziert mit 0,953 anschließend multipliziert mit 123,21 Euro 
(Mindererlösanteil 2024) ergibt 129,24 Euro (Mindererlösanteil 2025). 

 Fehlende Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets: Da der Preis 
des 365-Euro-Tickets nicht angepasst wird, wird die fehlende Tarifstei-
gerung als Mindererlös ausgeglichen. Der Mindererlös errechnet sich 
wie folgt: der kumulierte Tarifsteigerungs-Wert MVV ab 2025 multipli-
ziert mit 0,047 addiert mit dem kumulierten Tarifsteigerungs-Wert DLT 
ab 2025 multipliziert mit 0,953 anschließend multipliziert mit dem Netto-
Wert des 365-Euro-Tickets, zuletzt wird der Netto-Wertes des 365-
Euro-Tickets abgezogen. 
Beispiel mit theoretischen Werten: der Wert für 2026 von 23,65 Euro 
entspricht 1,028 (Tarifsteigerungs-Wert MVV 2025) multipliziert mit 1,01 
(Tarifsteigerungs-Wert MVV 2026) multipliziert mit 0,047 zuzüglich 1,05 
(Tarifsteigerungs-Wert DLT 2025) multipliziert 1,02 (Tarifsteigerungs-
Wert DLT 2026) multipliziert mit 0,953 anschließend multipliziert mit 
365,00 Euro geteilt durch 1,07, zuletzt abzüglich 365,00 Euro geteilt 
durch 1,07. 

 Ausgleich der fehlenden SGB IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent): ent-
spricht der Addition aus Mindererlösanteil und dem Wert der fehlenden 
Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets des jeweiligen Jahres je-
weils multipliziert mit 2,60 Prozent. 

 Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket und Abrechnungsjahr: entspricht 
der Addition aus Mindererlösanteil, dem Wert der fehlenden Steigerung 
des Preises des 365-Euro-Tickets und dem Ausgleich der fehlenden 
SGB IX Zahlung des jeweiligen Jahres. 
Beispiel mit theoretischen Werten: 129,24 Euro (Mindererlösanteil 
2025) addiert mit 16,67 Euro (Wert der fehlenden Steigerung des Prei-
ses des 365-Euro-Tickets 2025) addiert mit 3,79 Euro (Ausgleich der 
fehlenden SGB IX Zahlung 2025) ergibt 149,71 Euro (Ausgleichsbedarf 
je 365-Euro-Ticket 2025). 

 Abrechnungsjahre sind folgendermaßen definiert: 
Basiszeitraum: 01. 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 
Abrechnungsjahr 1: 01. August 2020 bis 31. Dezember 2020 
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Abrechnungsjahr 2: 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 
Abrechnungsjahr 3: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 
Abrechnungsjahr 4: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 
Abrechnungsjahr 5: 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 
Abrechnungsjahr 6: 01. Januar 2025 bis 31. Juli 2025 

 Hinweis: In Berechnungen wird nur gerundet, wenn darauf hingewiesen 
wurde. Hier dargestellte Werte können gerundet sein. 

(3) Der Gesamtbetrag an Mindererlösen (Bestandteil B) eines Abrechnungsjahres 
wird in der Schlussrechnung abgerechnet und ergibt sich folgendermaßen: 

 Der Gesamtbetrag entspricht der Anzahl an 365-Euro-Tickets des Ab-
rechnungsjahres multipliziert mit 13,04 Prozent (Anteil 365-Euro-Tickets 
Bestandteil B, vgl. § 4 Abs. 2 Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket 
MVV“) multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket.  

 Ein 365-Euro-Ticket kann sich aus zehn Zahlmonaten zusammenset-
zen. 365-Euro-Tickets werden auch anteilig gerechnet. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung.  

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
(7) Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung ab dem Jahr 2024 

Jahr 
Mindererlösanteil 
(netto) 

Fehlende Steigerung des 
Preises des 365-Euro-
Tickets (netto) 

Ausgleich der 
fehlenden SGB 
IX Zahlung 

Tarifsteigerungs-
Wert MVV 

Tarifsteigerungs-
Wert DLT 

Ausgleichsbedarf je 365-
Euro-Ticket und Abrech-
nungsjahr (netto) 

2024 
                       
123,21 €                                      -   €  

                         
3,20 €  0 0 

                                     
126,41 €  

 
 

§ 3 Maximaler Ausgleichsbetrag Bestandteil B 
(3) Der maximale Ausgleichsbetrag beträgt im Abrechnungsjahr 2024 2,85 Mio. 

Euro. 
(4) Die Fortschreibung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt auf Basis der 

Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Entwicklung des Ausgleichsbedarfs 
je 365-Euro-Ticket. Dabei wird wie folgt vorgegangen. 

 Die Schülerzahlen sowie Schüler-Potential werden entsprechend Fi-
nanzierungsrichtlinie § 4 (2) auf Basis 2 auf Basis der amtlichen Schul-
statistik in Bayern fortgeschrieben. 

 Der neue maximale Ausgleichsbetrag ergibt sich folgendermaßen: Ma-
ximaler Ausgleichsbetrag des Abrechnungsjahres entspricht dem ma-
ximalen Ausgleichsbetrag des Vorjahres multipliziert mit dem Schüler-
Potential des Abrechnungsjahres dividiert durch das Schülerpotential 
des Vorjahres multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket 
des Abrechnungsjahres dividiert durch den Ausgleichsbedarf je 365-
Euro-Ticket des Vorjahres. 

 Die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt zu Beginn 
eines Abrechnungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 4 Kostenprognose Bestandteil B 
(10) Die Kostenprognose beträgt im Abrechnungsjahr 2024 2.422.500,00 Euro. 
(11) Die Fortschreibung der Kostenprognose erfolgt folgendermaßen: 

 Die Kostenprognose für ein Abrechnungsjahr beträgt 85,0 Prozent des 
Maximalen Ausgleichsbetrages des Abrechnungsjahres. 
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 Die Berechnung der Kostenprognose erfolgt zu Beginn eines Abrech-
nungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 5 Abschlagszahlungen Bestandteil B 
Die Abschlagszahlungen nach § 6 der Finanzierungsrichtlinie berechnen sich wie 
folgt. Je Monat der Abschlagszahlung wird ein Monatsanteil der Kostenprognose 
des Abrechnungsjahres zu 85 Prozent angerechnet. Beispiel: Besteht das 
Abrechnungsjahr aus zwölf Monaten wird je Monat ein Zwölftel der 
Kostenprognose angerechnet; besteht ein Abrechnungsjahr aus sieben Monaten, 
wird je Monat ein Siebtel der Kostenprognose angerechnet. 
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Anhang 3 zur Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH: Berechnungsgrundlagen für den Freistaat 

Bayern, die Landeshauptstadt München und die die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (nördlicher Teil), Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürsten-
feldbruck, München und Starnberg 
 

1. Berechnung der Minderlöse im Basisjahr 2020: 
 

Berechnung des Ausgleichsbedarfs im Basisjahr 2020 

Mindereinnahmen nach Tarifprodukt Ohne-Fall Mit-Fall Brutto-Differenz Netto-Berechnung 

I) Wochen- und Monatskarten inkl. AusbildungPluscard                   24.848.997 €             2.372.808 €                   22.476.189 €                   21.005.784 €  

II) Kostenfreiheit d. Schulwegs und Abo                   39.652.462 €           53.610.008 €  -               13.957.547 €  -                13.044.436 €  

III) Bartarif                    20.799.121 €             9.732.405 €                   11.066.716 €                   10.342.725 €  

Prognostizierte Mindereinnahmen                      19.585.358 €                   18.304.073 €  

IV) Zusätzliche entgangene Einnahmen im Bartarif                        2.241.488 €                     2.094.848 €  

V) Erweiterung auf Zonen M-12                        1.040.251 €                        972.197 €  

VI) Kostendeckung der Erweiterung durch vorherige Einführung 
des Deutschlandtickets     -                 1.040.251 €  -                     972.197 €  

  
   

  

Ausgleichsbedarf 365-Euro-Ticket MVV Basisjahr 2020 
 

            21.826.845,36 €              20.398.920,90 €  

Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket Basisjahr 2020                           149,34 €                          139,57 €  

 

Hinweis: Alle Werte in Tabellen sind ggfs. gerundet dargestellt. 
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2. Berechnungsgrundlagen: 

 
a) I) Wochen- und Monatskarten inkl. AusbildungPluscard (Ohne-Fall) 

 

Tarifpro-
dukt Elastizität TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) 

Tarifstand 
2019 

Tarif-
stand 
2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Nicht-
Berechtigte 

Anteil 
Wechsler 

Anzahl 365-
Euro-Tickets 

Woche 
AT1 0,3 24.905 1 2             10,80 €  

            
11,90 €  24.144 

            
287.313,60 €  2,0% 83,5%              507    

  0,3 29.078 2 2             10,80 €  
            
11,90 €  28.190 

            
335.461,00 €  2,0% 83,5%              591    

  0,3 9.682 3 2             12,90 €  
            
11,90 €  9.907 

            
117.893,30 €  2,0% 83,5%              208    

  0,3 2.646 4 2             15,50 €  
            
11,90 €  2.830 

              
33.677,00 €  2,0% 83,5%                59    

  0,3 943 5 3             17,90 €  
            
19,20 €  922 

              
17.702,40 €  2,0% 83,5%                19    

  0,3 334 6 3             20,30 €  
            
19,20 €  339 

                
6.508,80 €  2,0% 83,5%                  7    

  0,3 280 7 4             22,80 €  
            
24,60 €  273 

                
6.715,80 €  2,0% 83,5%                  6    

  0,3 138 8 4             25,00 €  
            
24,60 €  139 

                
3.419,40 €  2,0% 83,5%                  3    

  0,3 224 9 5             26,50 €  
            
28,50 €  219 

                
6.241,50 €  2,0% 83,5%                  5    

  0,3 69 10 5             26,50 €  
            
28,50 €  67 

                
1.909,50 €  2,0% 83,5%                  1    

  0,3 33 11 6             26,50 €  
            
28,50 €  32 

                   
912,00 €  2,0% 83,5%                  1    

  0,3 34 12 6             26,50 €  
            
28,50 €  33 

                   
940,50 €  2,0% 83,5%                  1    

  0,3 17 13 M-5             26,50 €  
            
28,50 €  17 

                   
484,50 €  2,0% 83,5%                 -      

  0,3 1 14 M-5             26,50 €  
            
28,50 €  1 

                     
28,50 €  2,0% 83,5%                 -      

  0,3 0 15 M-6             26,50 €  
            
28,50 €  0 

                           
-   €  2,0% 83,5%                 -      

  0,3 0 16 M-6             26,50 €  
            
28,50 €  0 

                           
-   €  2,0% 83,5%                 -      
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               Summe  
            
840.101,70 €           1.408,00    

              

Zzgl. 
Einnahme 
ab 
15.12.202
0 

              
20.893,90 €        

            
Tarifpro-
dukt Elastizität TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) 

Tarifstand 
2019 

Tarif-
stand 
2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Nicht-
Berechtigte 

Anteil 
Wechsler 

Anzahl 365-
Euro-Tickets 

Monat AT1 0,3 15.814 1 2             38,60 €  
            
38,60 €  15.814 

            
610.420,40 €  2,0% 91,0%           1.567    

  0,3 20.698 2 2             38,60 €  
            
38,60 €  20.698 

            
798.942,80 €  2,0% 91,0%           2.051    

  0,3 5.553 3 2             46,30 €  
            
38,60 €  5.830 

            
225.038,00 €  2,0% 91,0%              578    

  0,3 2.357 4 2             55,40 €  
            
38,60 €  2.571 

              
99.240,60 €  2,0% 91,0%              255    

  0,3 651 5 3             63,70 €  
            
62,20 €  656 

              
40.803,20 €  2,0% 91,0%                65    

  0,3 305 6 3             72,60 €  
            
62,20 €  318 

              
19.779,60 €  2,0% 91,0%                32    

  0,3 236 7 4             81,50 €  
            
79,40 €  238 

              
18.897,20 €  2,0% 91,0%                24    

  0,3 79 8 4             89,50 €  
            
79,40 €  82 

                
6.510,80 €  2,0% 91,0%                  8    

  0,3 62 9 5             94,60 €  
            
92,00 €  63 

                
5.796,00 €  2,0% 91,0%                  6    

  0,3 94 10 5             94,60 €  
            
92,00 €  95 

                
8.740,00 €  2,0% 91,0%                  9    

  0,3 9 11 6             94,60 €  
            
92,00 €  9 

                   
828,00 €  2,0% 91,0%                  1    

  0,3 45 12 6             94,60 €  
            
92,00 €  45 

                
4.140,00 €  2,0% 91,0%                  4    

  0,3 31 13 M-5             94,60 €  
            
92,00 €  31 

                
2.852,00 €  2,0% 91,0%                  3    

  0,3 2 14 M-5             94,60 €  
            
92,00 €  2 

                   
184,00 €  2,0% 91,0%                 -      

  0,3 1 15 M-6             94,60 €  
            
92,00 €  1 

                     
92,00 €  2,0% 91,0%                 -      
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  0,3 348 16 M-6             94,60 €  
            
92,00 €  351 

              
32.292,00 €  2,0% 91,0%                35    

               Summe  

         
1.893.396,80 
€           4.638,00    

              

Zzgl. 
Einnahme 
ab 
15.12.202
0 

              
18.840,20 €        

            
Tarifpro-
dukt Elastizität TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) 

Tarifstand 
2019 

Tarif-
stand 
2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Nicht-
Berechtigte 

Anteil 
Wechsler 

Anzahl 365-
Euro-Tickets 

Woche 
AT2 0,3 10.525 1 2             11,60 €  

            
12,80 €  10.198 

            
130.534,40 €  2,0% 93,0%              238    

  0,3 48.734 2 2             11,60 €  
            
12,80 €  47.222 

            
604.441,60 €  2,0% 93,0%           1.104    

  0,3 58.103 3 2             13,80 €  
            
12,80 €  59.366 

            
759.884,80 €  2,0% 93,0%           1.387    

  0,3 37.463 4 2             16,60 €  
            
12,80 €  40.036 

            
512.460,80 €  2,0% 93,0%              936    

  0,3 15.765 5 3             19,00 €  
            
20,60 €  15.367 

            
316.560,20 €  2,0% 93,0%              359    

  0,3 12334 6 3             21,80 €  
            
20,60 €  12538 

            
258.282,80 €  2,0% 93,0%              293    

  0,3 10350 7 4             24,40 €  
            
26,30 €  10108 

            
265.840,40 €  2,0% 93,0%              236    

  0,3 11453 8 4             26,80 €  
            
26,30 €  11517 

            
302.897,10 €  2,0% 93,0%              269    

  0,3 5971 9 5             29,50 €  
            
32,00 €  5819 

            
186.208,00 €  2,0% 93,0%              136    

  0,3 10284 10 5             32,00 €  
            
32,00 €  10284 

            
329.088,00 €  2,0% 93,0%              240    

  0,3 4617 11 6             34,30 €  
            
37,70 €  4480 

            
168.896,00 €  2,0% 93,0%              105    

  0,3 14069 12 6             36,70 €  
            
37,70 €  13954 

            
526.065,80 €  2,0% 93,0%              326    

  0,3 1461 13 M-5             39,40 €  
            
43,50 €  1415 

              
61.552,50 €  2,0% 93,0%                33    

  0,3 514 14 M-5             42,20 €  
            
43,50 €  509 

              
22.141,50 €  2,0% 93,0%                12    
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  0,3 1530 15 M-6             44,60 €  
            
49,30 €  1482 

              
73.062,60 €  2,0% 93,0%                35    

  0,3 181 16 M-6             47,30 €  
            
49,30 €  179 

                
8.824,70 €  2,0% 93,0%                  4    

               Summe  

         
4.675.771,00 
€           5.713,00    

              

Zzgl. 
Einnahme 
ab 
15.12.202
0 

            
149.029,80 €        

            
Tarifpro-
dukt Elastizität TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) 

Tarifstand 
2019 

Tarif-
stand 
2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Nicht-
Berechtigte 

Anteil 
Wechsler 

Anzahl 365-
Euro-Tickets 

Monat AT2 0,3 11.445 1 2             41,40 €  
            
41,40 €  11.445 

            
473.823,00 €  2,0% 92,3%           1.150    

  0,3 57.543 2 2             41,40 €  
            
41,40 €  57.543 

         
2.382.280,20 
€  2,0% 92,3%           5.783    

  0,3 87.071 3 2             49,50 €  
            
41,40 €  91.345 

         
3.781.683,00 
€  2,0% 92,3%           9.181    

  0,3 62.051 4 2             59,30 €  
            
41,40 €  67.670 

         
2.801.538,00 
€  2,0% 92,3%           6.801    

  0,3 19.123 5 3             67,80 €  
            
66,70 €  19.216 

         
1.281.707,20 
€  2,0% 92,3%           1.931    

  0,3 12831 6 3             77,80 €  
            
66,70 €  13380 

            
892.446,00 €  2,0% 92,3%           1.345    

  0,3 10280 7 4             87,40 €  
            
85,10 €  10361 

            
881.721,10 €  2,0% 92,3%           1.041    

  0,3 8723 8 4             95,90 €  
            
85,10 €  9018 

            
767.431,80 €  2,0% 92,3%              906    

  0,3 3766 9 5           105,40 €  
          
103,40 €  3787 

            
391.575,80 €  2,0% 92,3%              381    

  0,3 6160 10 5           114,40 €  
          
103,40 €  6338 

            
655.349,20 €  2,0% 92,3%              637    

  0,3 3070 11 6           122,60 €  
          
121,80 €  3076 

            
374.656,80 €  2,0% 92,3%              309    
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  0,3 7550 12 6           131,30 €  
          
121,80 €  7714 

            
939.565,20 €  2,0% 92,3%              775    

  0,3 1130 13 M-5           141,00 €  
          
140,60 €  1131 

            
159.018,60 €  2,0% 92,3%              114    

  0,3 314 14 M-5           151,00 €  
          
140,60 €  320 

              
44.992,00 €  2,0% 92,3%                32    

  0,3 720 15 M-6           159,40 €  
          
159,30 €  720 

            
114.696,00 €  2,0% 92,3%                72    

  0,3 72 16 M-6           169,20 €  
          
159,30 €  73 

              
11.628,90 €  2,0% 92,3%                  7    

               Summe  

       
16.192.690,0
0 €         30.465,00    

              

Zzgl. 
Einnahme 
ab 
15.12.202
0 

            
238.577,20 €        

 
 

Tarifprodukt 
Elastizität 
TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) 

Tarifstand 
2019 

Tarifstand 
2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Wechsler Restsumme 

Grüne Jugend AT1                     

Bedarfsänderung TSR M 90% 15.392 1 bis 4 M 
        9,00 
€  

         8,40 
€  

          
13.853    

      
116.363,52 €  98% 

        2.327,27 
€  

Bedarfsänderung TSR AR 70% 1.317 5 bis 16 in 1 bis 6 
        9,00 
€  

       10,00 
€  

               
922    

          
9.219,00 €  98% 

           184,38 
€  

Bedarfsänderung TSR Gesamt 70% 2.142 1 bis 16 
M+ in 1 bis 
6 

      18,00 
€  

       17,00 
€  

            
1.499    

        
25.489,80 €  98% 

           509,80 
€  

Grüne Jugend AT2                     

Bedarfsänderung TSR M 90% 42.568   M 
      14,70 
€  

       14,60 
€  

          
38.311    

      
559.343,52 €  96% 

      22.373,74 
€  

Bedarfsänderung TSR AR 70% 8.992   in 1 bis 6 
      14,70 
€  

       17,00 
€  

            
6.294    

      
107.004,80 €  96% 

        4.280,19 
€  
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Bedarfsänderung TSR Gesamt 70% 23.254   
M+ in 1 bis 
6 

      29,40 
€  

       26,00 
€  

          
16.278    

      
423.222,80 €  96% 

      16.928,91 
€  

              

Zzgl. Ein-
nahme ab 
15.12.2020 

          
6.393,70 €  96% 

           255,75 
€  

Gesamtsumme               

   
1.247.037,14 
€    

      46.860,04 
€  

 
Hinweis: Alle Werte in Tabellen sind ggfs. gerundet dargestellt. 

 
 

b) II) Kostenfreiheit des Schulwegs und Abo (Ohne-Fall) 
 

Tarifprodukt 
Elastizität 
TSR 

Stückzahl 
2019 Ringe 

Zonen 
(M=2) Tarifstand 2019 Tarifstand 2020 

Elastizität 
TSR Einnahme 

Anteil 
Nicht-
Berechtigte 

Anteil 
Wechsler 

 Abo Woche 
AT1 inkl. 
Kostenfreiheit 0 8.801 1 2       10,80 €         11,90 €  8.801 

      
104.731,90 €  0,65% 100,0% 

 

  0 10.455 2 2       10,80 €         11,90 €  10.455 
      
124.414,50 €  0,65% 100,0% 

 

  0 3.092 3 2       12,90 €         11,90 €  3.092 
        
36.794,80 €  0,65% 100,0% 

 

  0 1.193 4 2       15,50 €         11,90 €  1.193 
        
14.196,70 €  0,65% 100,0% 

 

  0 358 5 3       17,90 €         19,20 €  358 
          
6.873,60 €  0,65% 100,0% 

 

  0 179 6 3       20,30 €         19,20 €  179 
          
3.436,80 €  0,65% 100,0% 

 

  0 263 7 4       22,80 €         24,60 €  263 
          
6.469,80 €  0,65% 100,0% 

 

  0 128 8 4       25,00 €         24,60 €  128 
          
3.148,80 €  0,65% 100,0% 

 

  0 57 9 5       26,50 €         28,50 €  57 
          
1.624,50 €  0,65% 100,0% 

 

  0 93 10 5       26,50 €         28,50 €  93 
          
2.650,50 €  0,65% 100,0% 

 

  0 50 11 6       26,50 €         28,50 €  50 
          
1.425,00 €  0,65% 100,0% 

 
  0 26 12 6       26,50 €         28,50 €  26              0,65% 100,0% 
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741,00 €  

  0 15 13 M-5       26,50 €         28,50 €  15 
             
427,50 €  0,65% 100,0% 

 

  0 3 14 M-5       26,50 €         28,50 €  3 
               
85,50 €  0,65% 100,0% 

 

  0 2 15 M-6       26,50 €         28,50 €  2 
               
57,00 €  0,65% 100,0% 

 

  0 13 16 M-6       26,50 €         28,50 €  13 
             
370,50 €  0,65% 100,0% 

 

          
Zzgl. Einnahme ab 
15.12.2020   

                 
-   €  

      
307.448,40 €      
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d) IV) Zusätzliche entgangene Einnahmen im Bartarif 
 

Zusätzliche entgangene Einnahmen im Bartarif 
(EK) 

Kalkulationswert je 365-Euro-
Ticket 

                   
17,50 €  

Entgangene Einnahmen 
     2.241.487,50 
€  

Hinweis: Alle Werte in Tabellen sind ggfs. gerundet dargestellt. 
 
 

e) V) Erweiterung auf Zonen M-12 
 

Erweiterung auf die Zonen M-12 

Aufschlag 3,0% 

Abschlag für vorhandenen Ausgleich 
Mehrfahrten 

                       
0,35    

Kalkulationswert je 365-Euro-Ticket 
                      
7,12 €  

Entgangene Einnahmen 
     
1.040.251,10 €  

 

Hinweis: Alle Werte in Tabellen sind ggfs. gerundet dargestellt. 
 

f) VI) Kostendeckung der Erweiterung durch vorherige Einführung des Deutschlandtickets 
 

Durch Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 mit verbundweiter bzw. deutschlandweiter Gültigkeit, fallen die Kosten Stand Basisjahr 2020 im Jahr 2023 nicht an. 
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g) Daten zu Mit-Fall I) und II) 

Verkaufsdaten aus der Verkaufsstatistik 2022 (Stand Mai 
2023) Stückzahl Einnahme 2022 

Einnahme bereinigt 
um Tarifanpassung 

Ausbildung PlusCard AT I 317 
                                         
3.088,90 €  

                             
2.897,65 €  

Ausbildung PlusCard AT II 2.481 
                                      
47.814,20 €  

                          
44.853,85 €  

Ausbildungstarif I Monat 5.133 
                                    
215.715,10 €  

                        
202.359,38 €  

Ausbildungstarif I Woche 12.198 
                                    
160.992,40 €  

                        
151.024,77 €  

Ausbildungstarif II Monat 32.969 
                                 
1.653.410,90 €  

                     
1.551.042,12 €  

Ausbildungstarif II Woche 25.793 
                                    
448.391,90 €  

                        
420.630,30 €  

IsarCard Ausbildung I Monat 0 
                                                     
-   €  

                                         
-   €  

IsarCard Ausbildung II Monat 3.907 
                                    
209.146,30 €  

                        
196.197,28 €  

IsarCard Schule I Monat 1.524 
                                      
65.334,50 €  

                          
61.289,40 €  

IsarCard Schule II Monat 140 
                                         
6.727,90 €  

                             
6.311,35 €  

Gesamt   2.810.622,10 2.636.606,10 

 
 

Hinweis: Alle Werte in Tabellen sind ggfs. gerundet dargestellt. 
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h) Daten Anzahl 365-Euro-Tickets aus Berechnungen 

 

Anzahl 365-Euro-Tickets (Kalkulationswerte) Anzahl 

Selbstzahler kalkuliert aus AT 
          
59.985    

Tickets Kostenfreiheit 
          
68.100    

Weitere Selbstzahler 
          
18.069    

Gesamt 
        
146.154    

Anzahl Schüler im MVV 
        
363.792    

Schülerpotential für 365-Euro-Ticket MVV 
        
289.571    

Anteil verbleibende Schüler im 365-Euro-Ticket 79,6% 
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Anhang 4 zur Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ 
der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH: 

Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, der Ausgleichsleistungen 
sowie Berechnung der Abschlagszahlungen für den für den Freistaat Bayern 
sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim 

Präambel und Definition 
Der Anhang 4 definiert die Berechnung des Gesamtausgleichsbetrages Bestand-
teil C zum Ausgleich der Mindereinnahmen für alle Verbundverkehrsunternehmen, 
die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages, die Kostenprognose entspre-
chend der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund GmbH sowie die Abschlagszahlungen. Der Gesamtaus-
gleichsbetrag errechnet sich aus dem fortgeschriebenen kalkulierten Ausgleichs-
bedarf je 365-Euro-Ticket MVV, welcher sich aus der Differenz von fortgeschrie-
benem „Ohne-Fall“ und „Mit-Fall“ Bestandteil C des Jahres 2024 ergibt. 
 

§ 1 Berechnungsgrundlage Bestandteil C 
(8) Auf Basis eines Mit- und Ohne-Falls wurde für das Jahr 2024 ein Ausgleichs-

bedarf je 365-Euro-Ticket berechnet. 
(9) In der folgenden Tabelle sind die Berechnungsgrundlagen für den Ausgleichs-

bedarf je 365-Euro-Ticket dargestellt: 

Berechnung Mit- und Ohne-Fall Bestandteil C (Kreisfreie Stadt Rosenheim) 

    Ohne-Fall brutto Mit-Fall brutto 

Gruppe Anzahl Kosten p.a. Anteil Bartarif Kosten p.a. 

Kostenfreie Innerorts Rosenheim                   1.050                            397,09 €                           10,00 €                         365,00 €  

Kostenfreie Gesamtgebiet Ro-
senheim                       210                            447,58 €                           10,00 €                         365,00 €  

Kostenfreie im SPNV                       140                            549,00 €                           10,00 €                         365,00 €  

Selbstzahler ganzjährig                       786                            290,29 €                                  -   €                         365,00 €  

Selbstzahler teiljährig                       472                            240,84 €                           50,00 €                         365,00 €  

Nutzer Bartarif                       314                            130,00 €                           80,00 €                         365,00 €  

Zusätzliche entgangene Einnah-
men im Bartarif                   2.972                              18,92 €                                  -   €                                  -   €  

Gesamtsumme                   2.972                 1.026.696,09 €                   62.720,00 €              1.084.780,00 €  

          

Ausgleichsbedarf 2024 brutto       -                58.083,91 €  

Ausgleichsbedarf 2024 netto       -                54.284,03 €  

Ausgleichsbedarf je 365-Euro-
Ticket 2024 netto       -                        18,27 €  

 
(10) Variablen und Definitionen 

a. Ohne-Fall: die Gesamtsumme beträgt im Jahr 2024 1.026.696,09 
Euro 

b. Mit-Fall: beträgt im Jahr 2024 1.084.780,00 Euro 
c. Ausgleichsbedarf brutto: ergibt sich aus der Subtraktion des Mit-Falls 

vom Ohne-Fall 
d. Ausgleichsbedarf netto: ergibt sich aus Ausgleichsbedarf brutto divi-

diert durch 1,07 
e. Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket netto: ergibt sich aus dem Aus-

gleichsbedarf netto dividiert durch die an Summe 365-Euro-Tickets 
gerundet auf zwei Stellen 

f. Tarifsteigerungs-Wert MVV: entspricht der durchschnittlichen Tarif-
anpassung im MVV-Gemeinschaftstarif innerhalb des vorangegan-
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genen Abrechnungsjahres.  
Beispiel: im Abrechnungsjahr 2021 erfolgte eine durchschnittliche 
Anpassung des MVV-Gemeinschaftstarifes von 3,7 Prozent, hieraus 
ergibt sich ein Tarifsteigerungs-Wert von 1,037. 

g. Tarifsteigerungs-Wert DLT: entspricht der durchschnittlichen Tarifan-
passung des Deutschlandtickets innerhalb des vorangegangenen 
Abrechnungsjahres.  
Beispiel mit theoretischen Werten: im Abrechnungsjahr 2024 erfolg-
te eine durchschnittliche Anpassung des Deutschlandtickets von 5,0 
Prozent, hieraus ergibt sich ein Tarifsteigerungs-Wert von 1,05. 

h. Initialjahr C: entspricht dem Jahr, in dem erstmalig ein positiver Aus-
gleichsbedarf je 365-Euro-Ticket berechnet wird. 

i. Eröffnungsjahr C: ist das auf das Initialjahr C folgende Jahr 
(11) Es erfolgt eine jährliche Fortschreibung des Ohne-Falls sowie des Aus-

gleichsbedarfs eines Jahres, bis erstmalig ein positiver Ausgleichsbedarf je 
365-Euro-Ticket berechnet wird. Die Fortschreibung des Ohne-Falls erfolgt 
folgendermaßen: 

a. Der Ohne-Fall des Folgejahres errechnet sich aus dem Tarifsteige-
rungs-Wert MVV multipliziert mit 0,927 addiert mit dem Tarifsteige-
rungs-Wert DLT multipliziert mit 0,073 anschließend multipliziert mit 
der Gesamtsumme des Ohne-Falls des Vorjahres. Der Wert von 
0,927 ergibt sich aus dem Anteil des MVV-Tarifs des Ohne-Falles, 
der Wert von 0,073 ergibt sich aus dem Anteil des Deutschlandti-
ckets des Ohne-Falles. 

b. Der Mit-Fall wird nicht fortgeschrieben, da der Preis des 365-Euro-
Tickets mit 365,00 Euro festgelegt ist. 

(12) Sobald erstmalig ein positiver Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket berech-
net wurde, erfolgt die Fortschreibung entsprechend § 2 und es erfolgt keine 
weitere Fortschreibung nach § 1. 

 
§ 2 Berechnung Mindererlöse eines Abrechnungsjahres Bestandteil C 

(1) Für das Jahr 2024 besteht kein Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket.  
(2) Mit dem Eröffnungsjahr C erfolgt die Fortschreibung des Ausgleichsbedarfes 

je 365-Euro-Ticket. In die Berechnung zur Fortschreibung des Ausgleichsbe-
darfes der 365-Euro-Tickets MVV fließen der Mindererlösanteil, fehlende Stei-
gerung des Preises des 365-Euro-Tickets, der Ausgleich der fehlenden SGB 
IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent), der Tarifsteigerungs-Wert MVV und der 
Tarifsteigerungs-Wert DLT ein, woraus sich ein Ausgleichsbedarf je 365-Euro-
Ticket und Abrechnungsjahr ergibt. 

(3) Die weiteren Variablen sind folgendermaßen definiert: 

 Mindererlösanteil: der Mindererlösanteil des Abrechnungsjahres er-
rechnet sich aus dem Tarifsteigerungs-Wert MVV multipliziert mit 0,927 
addiert mit dem Tarifsteigerungs-Wert DLT multipliziert mit 0,073 an-
schließend multipliziert dem Mindererlösanteil des Vorjahres. 

 Fehlende Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets: Da der Preis 
des 365-Euro-Tickets nicht angepasst wird, wird die fehlende Tarifstei-
gerung als Mindererlös ausgeglichen. Der Mindererlös errechnet sich 
wie folgt: der kumulierte Tarifsteigerungs-Wert MVV ab dem Eröff-
nungsjahr C multipliziert mit 0,927 addiert mit dem kumulierten Tarif-
steigerungs-Wert DLT ab dem Eröffnungsjahr C multipliziert mit 0,073 
anschließend multipliziert mit dem Netto-Wert des 365-Euro-Tickets, 
zuletzt wird der Netto-Wertes des 365-Euro-Tickets abgezogen. 
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 Ausgleich der fehlenden SGB IX Zahlung (pauschal 2,60 Prozent): ent-
spricht der Addition aus Mindererlösanteil und dem Wert der fehlenden 
Steigerung des Preises des 365-Euro-Tickets des jeweiligen Jahres je-
weils multipliziert mit 2,60 Prozent. 

 Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket und Abrechnungsjahr: entspricht 
der Addition aus Mindererlösanteil, dem Wert der fehlenden Steigerung 
des Preises des 365-Euro-Tickets und dem Ausgleich der fehlenden 
SGB IX Zahlung des jeweiligen Jahres. 

 Abrechnungsjahre sind folgendermaßen definiert: 
Basiszeitraum: 01. 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 
Abrechnungsjahr 1: 01. August 2020 bis 31. Dezember 2020 
Abrechnungsjahr 2: 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 
Abrechnungsjahr 3: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 
Abrechnungsjahr 4: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 
Abrechnungsjahr 5: 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 
Abrechnungsjahr 6: 01. Januar 2025 bis 31. Juli 2025 

 Hinweis: In Berechnungen wird nur gerundet, wenn darauf hingewiesen 
wurde. Hier dargestellte Werte können gerundet sein 

(4) Der Gesamtbetrag an Mindererlösen (Bestandteil C) eines Abrechnungsjahres 
wird ab dem Initialjahr in der Schlussrechnung abgerechnet und ergibt sich 
folgendermaßen: 

 Der Gesamtbetrag entspricht der Anzahl an 365-Euro-Tickets des Ab-
rechnungsjahres multipliziert 2,17 Prozent (Anteil 365-Euro-Tickets Be-
standteil C, vgl. § 4 Abs. 2 Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket 
MVV“) multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket.  

 Ein 365-Euro-Ticket kann sich aus zehn Zahlmonaten zusammenset-
zen. 365-Euro-Tickets werden auch anteilig gerechnet. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung.  

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 3 Maximaler Ausgleichsbetrag Bestandteil C 
(5) Der maximale Ausgleichsbetrag beträgt im Abrechnungsjahr 2024 0,0 Mio. 

Euro. 
(6) Ein maximaler Ausgleichsbetrag fällt erstmals im Initialjahr C an und errechnet 

sich wie folgt. 

 Die Schülerzahlen sowie Schüler-Potential werden entsprechend Fi-
nanzierungsrichtlinie § 4 (2) auf Basis 2 auf Basis der amtlichen Schul-
statistik in Bayern fortgeschrieben. 

 Der maximaler Ausgleichsbetrag Initialjahr C ergibt sich aus dem Aus-
gleichsbedarf netto Initialjahr C multipliziert mit 1,026 multipliziert mit 
dem Schüler-Potential des Initialjahres dividiert durch das Schülerpo-
tential des Vorjahres multipliziert mit 1,30. 
 

(7) Die Fortschreibung des maximalen Ausgleichsbetrages ab dem Eröffnungs-
jahr C erfolgt auf Basis der Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Entwick-
lung des Ausgleichsbedarfs je 365-Euro-Ticket. Dabei wird wie folgt vorge-
gangen. 

 Die Schülerzahlen sowie Schüler-Potential werden entsprechend Fi-
nanzierungsrichtlinie § 4 (2) auf Basis 2 auf Basis der amtlichen Schul-
statistik in Bayern fortgeschrieben. 

 Der neue maximale Ausgleichsbetrag ergibt sich folgendermaßen: Ma-
ximaler Ausgleichsbetrag des Abrechnungsjahres entspricht dem ma-
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ximalen Ausgleichsbetrag des Vorjahres multipliziert mit dem Schüler-
Potential des Abrechnungsjahres dividiert durch das Schülerpotential 
des Vorjahres multipliziert mit dem Ausgleichsbedarf je 365-Euro-Ticket 
des Abrechnungsjahres dividiert durch den Ausgleichsbedarf je 365-
Euro-Ticket des Vorjahres. 

 Die Berechnung des maximalen Ausgleichsbetrages erfolgt zu Beginn 
eines Abrechnungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Für Teiljahre folgt eine anteilige Berechnung. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 4 Kostenprognose Bestandteil C 
(12) Die Kostenprognose beträgt im Abrechnungsjahr 2024 0,00 Euro. 
(13) Die Fortschreibung der Kostenprognose erfolgt folgendermaßen: 

 Die Kostenprognose für ein Abrechnungsjahr beträgt 85,0 Prozent des 
Maximalen Ausgleichsbetrages des Abrechnungsjahres. 

 Die Berechnung der Kostenprognose erfolgt zu Beginn eines Abrech-
nungsjahres und wird den Verbundpartnern übermittelt. 

 Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 

§ 5 Abschlagszahlungen Bestandteil B 
Die Abschlagszahlungen nach § 6 der Finanzierungsrichtlinie berechnen sich wie 
folgt. Je Monat der Abschlagszahlung wird ein Monatsanteil der Kostenprognose 
des Abrechnungsjahres zu 85 Prozent angerechnet. Beispiel: Besteht das 
Abrechnungsjahr aus zwölf Monaten wird je Monat ein Zwölftel der 
Kostenprognose angerechnet; besteht ein Abrechnungsjahr aus sieben Monaten, 
wird je Monat ein Siebtel der Kostenprognose angerechnet. 
 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 65 
Ja-Stimmen: 65 
Nein-Stimmen: 0 
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Tagesordnungspunkt 4  
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Dachau; 
Neuregelung des § 45a des Personenbeförderungsgesetztes (Staatszu-
schuss für die Ausbildungsverkehre) - Erlass einer Allgemeinverfügung ab 
dem 01.01.2024 
    

 
 
Beschluss: 
 
1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen. 
 
2. Dem Erlass der Allgemeinen Vorschrift für die Neuregelung der Finanzierung 

der Ausbildungsverkehre ab 01.01.2024 wird im Rahmen der Verlängerung 
des Deutschlandtickets zugestimmt. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
anwesend: 64 
Ja-Stimmen: 64 
Nein-Stimmen: 0 
(Bei kurzzeitiger Abwesenheit eines Kreisrates) 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 5  
 
Partnerschaft mit Powiat Oswiecim; 
Jahresbericht 2023 der Kreisverwaltung 
    

 
 
Der Vorsitzende stellt Kenntnisnahme fest. 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 6  
 
Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau; 
Jahresbericht 2023 
    

 
 
Der Vorsitzende stellt Kenntnisnahme fest. 
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Der Vorsitzende bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung. 
 
 
 

 
 
Vorsitzender 
Stefan Löwl 
Landrat ____________________________________ 
 
 
 
Schriftführer 
Sebastian Zollbrecht 
Verwaltungsfachangestellter _____________________________________ 

 

 


